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Dokumente seiner Heiligkeit Papst Leo XIV

Nr. 66	 Botschaft von Papst Leo XIV zur Fastenzeit 2026

Zuhören und fasten. 
Die Fastenzeit als Zeit der Umkehr

Liebe Brüder und Schwestern!

Die Fastenzeit ist die Zeit, in der die Kirche uns in mütterlicher Fürsorge einlädt, das Geheimnis Gottes wieder in den 
Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, damit unser Glaube neuen Schwung erhält und unser Herz sich nicht in den  
Sorgen und Ablenkungen des Alltags verliert. 

Jeder Weg der Umkehr beginnt, wenn wir uns vom Wort Gottes erreichen lassen und es mit fügsamem Geist annehmen. 
Es besteht also ein Zusammenhang zwischen der Gabe des Wortes Gottes, dem Raum der Gastfreundschaft, den wir ihm 
bieten, und der Verwandlung, die es bewirkt. Aus diesem Grund wird der Weg der Fastenzeit zu einer günstigen Gelegen-
heit, auf die Stimme des Herrn zu hören und die Entscheidung zu erneuern, Christus zu nachzufolgen und mit ihm den 
Weg nach Jerusalem zu gehen, wo sich das Geheimnis seines Leidens, seines Todes und seiner Auferstehung erfüllt. 

Zuhören 

In diesem Jahr möchte ich zunächst darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dem Wort durch das Zuhören Raum zu 
geben, denn die Bereitschaft zuzuhören ist das erste Anzeichen für den Wunsch, mit dem anderen in Beziehung zu treten. 

Gott selbst zeigt, als er sich Mose aus dem brennenden Dornbusch offenbart, dass das Zuhören ein Wesenszug seines 
Seins ist: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört“  
(Ex 3,7). Das Hören auf den Schrei der Unterdrückten ist der Beginn einer Geschichte der Befreiung, in die der Herr auch 
Mose einbezieht, indem er ihn aussendet, um seinen versklavten Kindern einen Weg des Heils zu eröffnen. 

Er ist ein Gott, der miteinbezieht und heute auch auf uns zukommt, mit den Gedanken, die sein Herz bewegen. Deshalb 
erzieht uns das Hören auf das Wort in der Liturgie zu einem aufmerksameren Hören auf die Wirklichkeit: Die Heilige 
Schrift befähigt uns, unter den vielen Stimmen, die unser persönliches und gesellschaftliches Leben durchziehen, jene 
Stimme zu erkennen, die aus Leid und Ungerechtigkeit hervorgeht, damit sie nicht unbeantwortet bleibt. Sich auf diese 
innere Haltung der Empfänglichkeit einzulassen bedeutet, sich heute von Gott anleiten zu lassen, so zu hören wie Er, bis 
wir erkennen: „Die Lebenssituation der Armen ist ein Schrei, der in der Geschichte der Menschheit unser eigenes Leben, 
unsere Gesellschaften, die politischen und wirtschaftlichen Systeme und nicht zuletzt auch die Kirche beständig hinter-
fragt“.1 

Fasten 

Wenn die Fastenzeit eine Zeit des Zuhörens ist, dann ist das Fasten eine konkrete Praxis, die uns für die Aufnahme des 
Wortes Gottes bereit macht. Der Verzicht auf Nahrung ist in der Tat eine sehr alte und unersetzliche asketische Übung 
auf dem Weg der Umkehr. Gerade weil sie den Körper miteinbezieht, lässt sie uns deutlicher das erkennen, wonach wir 
„hungern“ und was wir für unsere Ernährung als wesentlich erachten. Sie dient also dazu, die „Appetite“ zu unterscheiden 
und zu ordnen, den Hunger und Durst nach Gerechtigkeit wachzuhalten, ihn vor der Resignation zu bewahren und so zu 
lenken, dass er zum Gebet und zur Verantwortung für den Nächsten wird. 

1	 Apostolische Exhortation Dilexi te (4. Oktober 2025), 9.
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Der hl. Augustinus lässt mit spiritueller Feinfühligkeit die Spannung zwischen der Gegenwart und der zukünftigen Er-
füllung erkennen, die dieses Hüten des Herzens durchzieht, wenn er anmerkt: „Im Laufe des irdischen Lebens ist es Auf-
gabe der Menschen, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten, aber davon gesättigt zu werden, gehört zum anderen 
Leben. Die Engel sättigen sich an diesem Brot, an dieser Speise. Die Menschen hingegen hungern danach, sie sehnen sich 
alle danach. Dieses Streben nach Sehnsucht erweitert die Seele, vergrößert ihre Fassungskraft“.2 In diesem Sinne verstan-
den, ermöglicht uns das Fasten nicht nur, das Verlangen zu disziplinieren, es zu reinigen und freier zu machen, sondern 
auch, es zu erweitern, sodass es sich an Gott wendet und sich darauf ausrichtet, Gutes zu tun. 

Damit das Fasten jedoch seine dem Evangelium entsprechende Wahrheit bewahrt und der Versuchung eines stolzen 
Herzens entgeht, muss es stets in Glaube und in Demut gelebt werden. Es erfordert, in der Gemeinschaft mit dem Herrn 
verwurzelt zu bleiben, denn „wer sich nicht mit dem Wort Gottes nährt, fastet nicht wirklich“3. Als sichtbares Zeichen 
unseres inneren Bemühens, uns mithilfe der Gnade von der Sünde und dem Bösem abzuwenden, muss das Fasten auch 
andere Formen der Entsagung umfassen, die uns zu einem einfacheren Lebensstil führen sollen, denn „nur die Askese 
macht das christliche Leben stark und authentisch“4. 

Ich möchte euch daher zu einer sehr konkreten und oft wenig geschätzten Form des Verzichts einladen, nämlich zum 
Verzicht auf Worte, die unsere Mitmenschen verletzen und kränken. Beginnen wir damit, unsere Sprache zu entwaffnen, 
indem wir auf scharfe Worte, voreilige Urteile, schlechtes Reden über Abwesende, die sich nicht verteidigen können,  
und Verleumdungen verzichten. Bemühen wir uns stattdessen, unsere Worte besser abzuwägen und Freundlichkeit  
zu pflegen: in der Familie, unter Freunden, am Arbeitsplatz, in den sozialen Medien, in politischen Debatten, in den  
Medien, in den christlichen Gemeinschaften. Dann werden viele Worte des Hasses Worten der Hoffnung und des Frie-
dens weichen. 

Gemeinsam 

Schließlich hebt die Fastenzeit die gemeinschaftliche Dimension des Hörens auf das Wort Gottes und des Fastens  
hervor. Auch die Heilige Schrift betont diesen Aspekt auf vielfältige Weise. Zum Beispiel, wenn im Buch Nehemia erzählt 
wird, dass sich das Volk versammelte, um der öffentlichen Lesung des Buches der Weisung des Herrn zuzuhören, und  
sich durch Fasten auf das Bekenntnis des Glaubens und die Anbetung vorbereitete, um den Bund mit Gott zu erneuern 
(vgl. Neh 9,1–3). 

Ebenso sind unsere Pfarreien, Familien, kirchlichen Gruppen und Ordensgemeinschaften aufgerufen, in der Fastenzeit 
einen gemeinsamen Weg zu gehen, auf dem das Hören auf das Wort Gottes und auf den Schrei der Armen und der Erde 
zur Form des gemeinsamen Lebens wird und das Fasten echte Reue fördert. So gesehen betrifft die Umkehr nicht nur 
das Gewissen des Einzelnen, sondern auch den Stil der Beziehungen, die Qualität des Dialogs, die Fähigkeit, sich von der 
Wirklichkeit hinterfragen zu lassen und zu erkennen, was das Verlangen wirklich leitet, sowohl in unseren kirchlichen 
Gemeinschaften als auch in der nach Gerechtigkeit und Versöhnung dürstenden Menschheit. 

Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir um die Gnade einer Fastenzeit, die unser Ohr aufmerksamer macht für Gott 
und die Geringsten. Bitten wir um die Kraft eines Fastens, das auch die Sprache betrifft, damit die Worte, die verletzen, 
weniger werden und der Stimme der anderen mehr Raum bleibt. Und bemühen wir uns, dass unsere Gemeinschaften zu 
Orten werden, wo der Schrei der Leidenden Gehör findet und das Zuhören Wege der Befreiung schafft, sodass wir bereit 
und eifrig am Aufbau der Zivilisation der Liebe mitwirken. 

Von Herzen segne ich euch und euren Weg in der Fastenzeit. 

Aus dem Vatikan, am 5. Februar 2026, dem Gedenktag der hl. Jungfrau und Märtyrerin Agatha 

LEO XIV.

2	 Hl. Augustinus, Vom Nutzen des Fastens, 1, 1.
3	 Benedikt XVI., Katechese (9. März 2011).
4	 Hl. Paul VI., Katechese (8. Februar 1978). 
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Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz

Nr. 67	 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion Misereor 2026

Liebe Schwestern und Brüder,

die Misereor-Fastenaktion 2026 steht unter dem Leitwort „Hier fängt Zukunft an!“. Es geht um die 
berufliche Ausbildung junger Menschen in den Entwicklungsländern. Sie sollen das Rüstzeug er-
halten, um Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden und somit den eigenen Lebensunterhalt bestreiten 
zu können. Berufliche Bildung hilft, der vielerorts verbreiteten Jugendarbeitslosigkeit zu entkom-
men. Aber sie ist weit mehr: Bildung ist Ausdruck von Würde, Teilhabe und Hoffnung. Sie stärkt 
die Jugendlichen darin, ihre Zukunft selbst zu gestalten – trotz aller Hindernisse und Schwierig-
keiten. Sie verändert das Leben grundlegend.

Misereor fördert unzählige Projekte in diesem Bereich. Denn oft ist es die berufliche Bildung, mit 
der Zukunft anfängt.

Wir bitten Sie: Unterstützen Sie Misereor mit einer großherzigen Spende bei der Kollekte zur  
Fastenaktion am kommenden Sonntag. Haben Sie herzlichen Dank!

Kollektenankündigung am 5. Fastensonntag 2026, dem 22. März 2026
Die heutige Kollekte ist für Misereor bestimmt und dient der Förderung von Entwicklungsprojek-
ten weltweit. In diesem Jahr stellt Misereor die Berufsausbildung in den Vordergrund, die jungen 
Menschen in schwierigsten Lebensumständen eine Zukunft eröffnet. Unterstützen Sie diese Be
mühungen mit Ihrem Beitrag zur Kollekte. Herzlichen Dank! Vergelt’s Gott!

Fulda, den 25. September 2025

Für das Erzbistum Köln

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Es wird empfohlen, den Aufruf am 4. Fastensonntag, dem 15. März 2026, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) zu 
verlesen. In jedem Fall ist dafür Sorge zu tragen, dass er den Gemeinden in geeigneter Weise bekannt gemacht wird (Pfarrbrief, 
Homepage, Aushang usw.). Die Verlesung der Kollektenankündigung am Tag der Kollekte selbst (z.B. nach den Fürbitten) ist 
obligatorisch. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 22. März 2026 (auch am Vorabend), ist ausschließlich für das Bischöf-
liche Hilfswerk Misereor e. V. bestimmt.

Nr. 68	 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Palmsonntagskollekte 2026

Liebe Schwestern und Brüder,

die andauernde Gewalt im Nahen Osten fordert nicht nur zahllose Menschenleben. Sie reißt auch 
die ohnehin tiefen gesellschaftlichen Gräben immer weiter auf. Die politische Realität scheint die 
Hoffnung auf Frieden und Versöhnung erstickt zu haben. Doch inmitten von Resignation und 
Polarisierung gibt es Juden, Christen und Muslime, die unbeirrt an der Vision eines friedlichen 
Miteinanders festhalten.
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„Hoffnung säen“ – so lautet das Motto der diesjährigen Palmsonntagskollekte, die wie in jedem 
Jahr für die Christen im Heiligen Land bestimmt ist. Mit dem Ertrag der Sammlung werden Pro-
jekte und Initiativen des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande und der Franziskaner im Heiligen 
Land unterstützt. Ihre Spende trägt dazu bei, dass die Hoffnung auf Frieden, Versöhnung und 
eine bessere Zukunft aufrechterhalten wird. Bitte begleiten Sie die Christen im Heiligen Land mit 
Ihrem Gebet und Ihrer Spende. Dafür sagen wir Ihnen herzlichen Dank.

Kollektenankündigung am Palmsonntag, dem 29. März 2026
Die heutige Palmsonntagskollekte ist für die Christen im Heiligen Land bestimmt. Mit der Kollekte  
unterstützen der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und die dortigen Franziskaner christliche 
Initiativen und Projekte, die sich vor Ort für Versöhnung und Frieden einsetzen. Helfen Sie mit 
Ihrem Beitrag. Herzlichen Dank! Vergelt’s Gott!

Fulda, den 25. September 2025

Für das Erzbistum Köln

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Es wird empfohlen, den Aufruf am Palmsonntag, dem 29. März 2026, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) zu verlesen. In 
jedem Fall muss er den Gemeinden in geeigneter Weise bekannt gemacht werden (Pfarrbrief, Homepage, Aushang usw.). Die Ver-
lesung der Kollektenankündigung während des Gottesdienstes am Kollektentermin, etwa nach den Fürbitten, ist obligatorisch. Die 
Kollekte am Palmsonntag, dem 29. März 2026, ist ausschließlich für die Unterstützung der Christen im Heiligen Land durch den 
Deutschen Verein vom Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes der Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt.

Dokumente des Erzbischofs

Nr. 69	 Weihe der heiligen Öle / Chrisammesse

Wie in den letzten Jahren findet auch in diesem Jahr in der Karwoche am

Montag, 30. März 2026

der „Oasentag“ statt. Hierzu sind alle Priester, Diakone, Seminarvorstände, Seminaristen und Kandidaten für das Diakonen- 
und Priesteramt herzlich eingeladen. 

Ablauf:
ab 13.30 Uhr	 Beichtgelegenheit im Dom, in der Minoritenkirche, St. Kolumba und St. Andreas
15.00 Uhr 	 Geistliche Stunde in der Minoritenkirche
	 Referent: Pater Gregor M. Hanke OSB, Bischof em.
	 anschließend stille Anbetung
16.30 Uhr 	 Chrisammesse im Kölner Dom
18.00 Uhr	 Imbiss im Maternushaus 

Alle Priester sind zur Konzelebration eingeladen. Für die Teilnehmer an der Chrisammesse ist Bination gestattet. Wer 
konzelebrieren möchte, wird gebeten, seine Albe, Schultertuch, Zingulum und eine weiße Stola mitzubringen; Ankleide-
gelegenheit ist ab 16.00 Uhr im Dreikönigensaal. 

Nur für die Konzelebranten sind die Bänke in den Querhäusern des Domes reserviert. Priester und Diakone in Chor-
kleidung (Soutane, Talar, Rochett, Stola) nehmen im Chorgestühl Platz, Kleriker ohne liturgische Kleidung im Langhaus. 
Die liturgische Farbe ist weiß. 
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Die Dechanten sowie die Subregenten und Spirituale aus den Priesterseminaren St. Albert und Redemptoris Mater  
kommen bis 16.10 Uhr in den Chorumgang. 

Für sie liegen Messgewänder bereit. Die vier benannten Vertreter der Diakone kommen bis 16.10 Uhr in die Sakristei,  
wo Albe, Schultertuch und Dalmatik bereitliegen. 

Die Gläubigen sollen auf diese Feier, die nur in der Bischofskirche stattfindet, aufmerksam gemacht und eingeladen werden. 

Die Heiligen Öle werden grundsätzlich von einem Beauftragten pro Stadt- und Kreisdekanat im Kölner Dom abgeholt. 
Wir bitten um eine kurze Mitteilung an das Kölner Dombüro unter dombuero@koelner-dom.de, wer diese Person sein 
wird. Nur an diese werden die Heiligen Öle abgegeben.

Die heiligen Öle können unmittelbar nach der Chrisam-Messe, am Dienstag zwischen 10.00-12.00 Uhr und 16.00- 
17.30 Uhr sowie Mittwoch von 10.00-12.00 Uhr in der Domsakristei abgeholt werden. Es wird gebeten, ausschließlich 
dafür vorgesehene, unzerbrechliche und sauber gereinigte Gefäße mit mehr als 0,5l Fassungsvermögen mitzubringen.

Köln, 18. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 70	 Steuerrichtlinie des Erzbistums Köln und des Erzbischöflichen Stuhls

Präambel

Das Erzbistum Köln und der Erzbischöfliche Stuhl unterliegen aufgrund ihrer wirtschaftlichen und organisatorischen 
Aktivitäten vielfältigen steuerlichen Verpflichtungen. Sie sind sich dieser Pflichten bewusst und legen mit dieser Richtlinie 
die Rahmenbedingungen des steuerlichen Handelns fest. Mit Hilfe dieser Richtlinie sollen steuerliche Risiken reduziert 
und Regelverstöße verhindert werden.

Es entspricht dem Selbstverständnis des Erzbistums Köln und des Erzbischöflichen Stuhls, steuerliches Handeln konse-
quent an den geltenden gesetzlichen Vorgaben sowie den Erkenntnissen aus aktuellen und vorangegangenen Betriebsprü-
fungen auszurichten. Die Richtlinie ergänzt dies. Die Richtlinie und das ihr nachgeordnete Steuerhandbuch legen sowohl 
den regulatorischen als auch die organisatorischen Voraussetzungen fest.

Mit Hilfe der Richtlinie und des ergänzenden Steuerhandbuchs soll jeder Mitarbeitende in die Lage versetzt werden,  
in seinem Zuständigkeitsbereich steuerliche Pflichten zu erkennen und zu erfüllen, damit das Erzbistum Köln und  
der Erzbischöfliche Stuhl der Verantwortung zur vollständigen und fristgerechten Steuerabführung gerecht werden können.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Steuerrichtlinie gilt für das Erzbistum Köln und den Erzbischöflichen Stuhl als Steuersubjekt einschließlich der  
angeschlossenen, rechtlich unselbständigen Einheiten.

§ 2 Zuständigkeiten

(1) Die Erfüllung der steuerlichen Pflichten gehört zu den finanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten des Erzbis-
tums und des Erzbischöflichen Stuhls, die durch Diözesangesetz dem Ökonomen unterstellt sind, Art. 3 § 1 Diözesan-
gesetz zur Ordnung der Erzbischöflichen Kurie im Erzbistum Köln1.

(2) Der Ökonom hat die Zuständigkeit für alle materiellen und formellen steuerrechtlichen Fragestellungen und Er-
klärungspflichten, mit Ausnahme derer, die sich aus der Anmeldung und Abführung der Sozialabgaben und Lohnsteuer 
ergeben, an ihm unterstellte Steuerfunktionen delegiert.

(3) Mit dem Begriff „Steuerfunktionen“ sind diejenigen Bereiche/Fachbereiche im Erzbischöflichen Generalvikariat, der 
Erzbischöflichen Finanz- und Vermögensverwaltung und den angeschlossenen, unselbständigen Einrichtungen gemeint, 
die ganz oder mit Schwerpunkt für einzelne Steuerarten zuständig sind.

1	 Amtsblatt des Erzbistums Köln 2023, Nr. 89, S. 119.
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Personen, die nach ihrer Stellenbeschreibung oder über die Delegation aus ihrem Bereich/Fachbereich damit betraut 
werden, die Tätigkeiten auszuführen, die zur Vorbereitung oder Abgabe von Steuererklärungen führt, bezeichnet diese 
Richtlinie als „Steuerverantwortliche“.

(4) Die Leitung des Bereichs Planung Controlling Steuern und der ihm zugeordnete Fachbereich Steuern tragen ins
besondere die Verantwortung für die Erledigung der ertragsteuerlichen und umsatzsteuerlichen Pflichten im Rahmen  
der auf sie delegierten Entscheidungsbefugnisse. Dazu gehören auch Fragen des allgemeinen Steuerrechts (namentlich  
des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts) und anderer einschlägiger Steuerarten.

Der Bereich Planung Controlling Steuern legt fest, welche Bereiche/ Fachbereiche sowie rechtlich unselbständigen Ein-
richtungen bei den Vorarbeiten für die Klärung und Erledigung steuerlicher Fragestellungen und Pflichten zwingend 
mitwirken müssen.

(5) Der Bereich Betriebs- und Liegenschaftsmanagement ist für die steuerlichen Pflichten im Zusammenhang mit der 
Grundsteuer zuständig.

(6) Der Fachbereich Schöpfungsverantwortung im Bereich Bau & Nachhaltigkeit ist verantwortlich für alle im Zu
sammenhang mit der Strom- und Energiesteuer stehenden Sachverhalte.

(7) Der Bereich Personal & Kultur im Ressort der Amtsleitung ist für die Anmeldung und Abführung der Sozialabgaben und 
Lohnsteuern verantwortlich. Er hat bei der Erfüllung dieser Aufgabe in Zweifelsfällen mit dem Fachbereich Steuern zusam-
menzuarbeiten. Eine Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Steuern ist insbesondere bei der Abwicklung lohnsteuerlicher 
Außenprüfungen sowie der Bearbeitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsbehelfen erforderlich und geboten. 
Dies gilt auch für die Bearbeitung lohnsteuerlicher Grundsatzfragen und Einzelfragen von erheblichem Gewicht.

(8) Soweit einer Steuerfunktion die Zuständigkeit für eine bestimmte Steuerart zuwächst, legt die zuständige Ressort
leitung in Abstimmung mit der Bereichsleitung und Fachbereichsleitung einen Steuerverantwortlichen fest. Dieser  
Steuerverantwortliche ist Hauptansprechpartner für den Fachbereich Steuern sowie den Tax Compliance Beauftragten.

(9) Weitergehende Regelungen zu einzelnen Steuerarten finden sich im Steuerhandbuch.

(10) Neben der Erfüllung der steuerlichen Pflichten liegt die Verantwortung für das steuerliche Kontrollsystem, das  
sogenannte Tax Compliance Management System (TCMS) beim Ökonomen. Die Fachverantwortung hierfür ist dem 
Fachbereich Steuern übertragen. Das TCMS ist Bestandteil des allgemeinen Compliance Regelwerks des Erzbistums 
Köln/des Erzbischöflichen Stuhls, das in der Verantwortung der Stabsstelle Compliance liegt.

§ 3 Aufgaben der Steuerfunktionen

(1) Die Steuerverantwortlichen in den Steuerfunktionen tragen Verantwortung dafür, dass die steuerlichen Verfahren und 
Fristen eingehalten, die erforderlichen Steuererklärungen abgegeben und die Abgaben und Steuern vollständig abgeführt 
werden. Für die Erledigung der insofern relevanten Tätigkeiten ist eine Stellvertretung zu benennen.

(2) Der Fachbereich Steuern berät die Steuerfunktionen hinsichtlich der steuerlichen Beurteilung und Behandlung ein
zelner Sachverhalte. Insbesondere erstellt er Richtlinien, Informationsschreiben und Arbeitsunterlagen (etwa Muster-
formulare oder Checklisten) zu steuerlichen Themen und Arbeitsabläufen. Darüber hinaus informiert er sich regelmäßig 
hinsichtlich der aktuellen steuerlichen Gesetzeslage und setzt die Steuerfunktionen über rechtliche Änderungen und 
relevante Rechtsprechung in Kenntnis.

(3) Die Steuerfunktionen nehmen die festgelegten Aufgaben wahr. Details regelt das Steuerhandbuch.

(4) Bestehen bei Sachverhalten steuerliche Gestaltungsspielräume oder rechtliche Unsicherheiten, konsultieren die  
Steuerverantwortlichen den Fachbereich Steuern rechtzeitig und vor Umsetzung mit dem Ziel der Erreichung einer  
einvernehmlichen Würdigung. Soweit eine solche nicht möglich ist, liegt die Letztentscheidung beim Fachbereich Steu-
ern. Jegliche Formen unlauteren oder illegalen Handelns zur Erlangung eines steuerlichen Vorteils sind ausdrücklich 
auszuschließen.

§ 4 Aufgaben der Mitarbeitenden

(1) Alle Mitarbeitenden tragen im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten dazu bei, das steuer
liche Ziel des Erzbistums Köln und des Erzbischöflichen Stuhls zu erfüllen. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, 
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sind die in den verschiedenen Aufgabenfeldern relevanten steuerlichen Schnittstellen zu kennen, zu verstehen und umzu-
setzen. Diese Aufgabe obliegt insbesondere den Steuerfunktionen.

(2) Als wichtige Repräsentanten des Erzbistums Köln/des Erzbischöflichen Stuhls tragen insbesondere die Führungskräfte 
zur Unterstützung dieser Aufgabe bei, indem sie als Multiplikatoren über Entscheidungen, Prozesse und steuerliche Vor-
gänge in den Bereichen/Fachbereichen und angeschlossenen Einrichtungen informieren. Im Zweifel sind Informationen 
hierüber in den Steuerfunktionen oder beim Fachbereich Steuern einzuholen.

(3) Berichterstattungen zu steuerrelevanten Themen, damit verbundene Änderungen sowie Aktualisierungen, die alle 
Mitarbeitenden des Erzbistums Köln betreffen, erfolgen über die gängigen Kommunikationswege und Plattformen  
(z.B. im Intranet) durch den Fachbereich Steuern. Die über die Plattformen kommunizierten Informationen wie Richt-
linien, Musterformulare oder Checklisten mit Steuerbezug sind zwingend zu beachten und zu verwenden. Verstöße hier-
gegen sind unverzüglich dem Bereich Recht & Compliance oder dem Fachbereich Steuern zu melden.

(4) Bei Unsicherheit über die Beurteilung eines Sachverhalts ist es zur Vermeidung von Rechtsverstößen ratsam, frühzeitig 
den Fachbereich Steuern zu konsultieren. Die Kontaktadresse hierzu lautet: steuerwesen@erzbistum-koeln.de

§ 5 Kommunikation mit Steuerbehörden und Steuerprüfern

(1) Das Erzbistum Köln und der Erzbischöfliche Stuhl kommunizieren neben der Abgabe der Steuererklärungen lau-
fend und anlassbezogen mit den Steuerbehörden (Finanzverwaltung, Zoll, kommunale Steuerämter etc.). Darüber hi-
naus finden auch im Erzbistum/dem Erzbischöflichen Stuhl regelmäßig Außenprüfungen der Finanzverwaltung statt  
(Lohnsteuer- und Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, abgekürzte Außenprüfungen und/oder allgemeine Betriebsprüfun-
gen). Der Umgang mit den Steuerbehörden und Steuerprüfern soll stets sachlich, transparent und kooperativ ausgestaltet 
sein. Die Kommunikation mit den Steuerbehörden übernehmen grundsätzlich die zuständigen Steuerfunktionen.

(2) Die Kommunikation mit den persönlich im Hause tätigen Steuerprüfern erfordert ggf. die Mitwirkung des Fachbe-
reichs Steuern. Dies gilt in besonderer Weise für die Teilnahme an und die Vereinbarung von wegweisenden Zwischen- 
oder Abschlussbesprechungen mit der Finanz- bzw. Zollverwaltung. In jedem Fall ist der Fachbereich Steuern über die 
Ankündigung einer steuerlichen Außenprüfung in Kenntnis zu setzen. Die hiernach zuständigen Steuerverantwortlichen 
und Steuerfunktionen haben rechtzeitig die steuergesetzlich vorgeschriebenen und weiteren geeigneten Vorbereitungen zu 
treffen und den Fachbereich Steuern darüber zu informieren. 

§ 6 Tax Compliance Management System

(1) Aufgrund der weitreichenden materiellen und formellen Steuerpflichten ist die dauerhafte Einrichtung eines Tax 
Compliance Management Systems (TCMS) zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen sowie zur Minimierung ver-
bleibender Risiken unvermeidlich. Das Erzbistum Köln/der Erzbischöfliche Stuhl verstehen unter einem TCMS einen 
kontinuierlich laufenden Prozess, der durch die sukzessive Identifizierung und Analyse steuerlicher Risiken und die Ent-
wicklung von Grundsätzen, Regelungen und organisatorischen wie prozessualen Maßnahmen sicherstellt, dass sich die 
Mitarbeitenden in steuerlicher Hinsicht gesetzeskonform verhalten.

Darüber hinaus gehört zum TCMS die Festlegung der Rollen und Verantwortlichkeiten von Personen oder Organisati-
onseinheiten, die in der Erfüllung von steuerlichen Pflichten innerhalb und außerhalb der Organisation einbezogen sind.

Die Änderungen steuerlicher Vorschriften und Verfahren erfordern zudem die regelmäßige Überprüfung und Anpassung 
steuerrelevanter Prozesse sowie die laufende Schulung aller Mitarbeitenden, die mit Steuerpflichten im engeren und wei-
teren Sinne befasst sind.

(2) Alle nachfolgenden Grundsätze basieren auf den Prüfungsstandards, die das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
erstmals unter der Bezeichnung IDW PS 980 (IDW-Praxishinweis 1/2016 – Stand 31. Mai 2017) veröffentlicht hat. In 
Abhängigkeit von der Größe und Komplexität der Organisation sollen in das TCMS sieben – miteinander in Wechsel-
wirkung stehende – Grundelemente einfließen.

§ 7 Tax Compliance Kultur

(1) Die Tax Compliance-Kultur ist Teil der grundsätzlichen Compliance Kultur zur Einhaltung von Gesetzen und Regeln 
bezogen auf die steuerlichen Pflichten. Tax Compliance im Sinne dieser Richtlinie bedeutet die Einhaltung aller vom Erz-
bistum Köln/dem Erzbischöflichen Stuhls und deren Mitarbeitenden zu beachtenden Gesetze, Verordnungen, Satzungen, 
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Verwaltungsvorschriften, vergleichbaren Regelwerke, Verträge sowie internen Regelungen und die frühzeitige Einbindung 
des Fachbereichs Steuern.

Das Erzbistum Köln/der Erzbischöfliche Stuhl sind sich der steuerlichen Verantwortung bewusst und kommunizieren 
dies nach innen und außen.

Rechtsänderungen (wie z.B. die Einführung des § 2b UStG) gehen das Erzbistum Köln/der Erzbischöfliche Stuhl aktiv 
an und setzt diese vollumfänglich in der Organisation um. Hierzu wird der Informationsfluss mit den betroffenen Steuer-
funktionen und Steuerverantwortlichen sichergestellt. Weiterhin werden risikoorientierte Kontrollen eingerichtet und die 
Abläufe sowie die Prozesse im Steuerhandbuch dokumentiert.

(2) Die Abwicklung der steuerrechtlichen Angelegenheiten wird im Zuständigkeitskompass des Steuerhandbuchs konkret 
zugewiesen. Die Überwachung der jeweils zuständigen Stellen obliegt ihren Ressortleitungen. Der jährlich zu erstellende 
TCMS-Bericht zeigt auf, an welchen Stellen Nachbesserungen erforderlich werden. Verstöße können arbeits- bzw. dienst-
rechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Eine Unterrichtung des Ökonomen, als dem zuständigen gesetzlichen Vertreter, 
erfolgt in regelmäßigen Abständen.

(3) Das Handeln des Erzbistums Köln, des Erzbischöflichen Stuhls, seiner Gremien, Ressortleitungen und weiteren Füh-
rungskräften sowie aller seiner Mitarbeitenden, die Verantwortung für steuerliche Pflichten tragen, ist auf Sorgfalt und 
Gesetzestreue hin ausgerichtet.

§ 8 Tax Compliance Ziele

(1) Ziel des Systems ist die Sicherstellung der vollständigen Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Erzbistums Köln und 
des Erzbischöflichen Stuhls.

Das Erzbistum Köln/der Erzbischöfliche Stuhl sind bestrebt, der Vorbildfunktion als öffentlich-rechtliche Körperschaft 
und Religionsgemeinschaft, in die die Kirchensteuerzahler großes Vertrauen setzen, stets nachzukommen.

Unerwartete Belastungen des Wirtschaftsplans sowie Haftungsrisiken sowohl des Erzbistums Köln/des Erzbischöflichen 
Stuhls als auch der gesetzlichen Vertreter und weiterer Beschäftigter sind soweit wie möglich auszuschließen.

(2) Unrichtige oder unvollständige Deklarationen sind bei Erkennen der Mängel umgehend im Sinne der einschlägigen 
Regelungen zu ändern.

Vorbeugende Maßnahmen und regelmäßige Kontrollen unterstützen das TCMS, welches personenunabhängig funktio-
nieren muss.

§ 9 Tax Compliance Risiken

(1) Unter Berücksichtigung der Tax Compliance Ziele werden Tax Compliance Risiken identifiziert. Das übergeordnete 
Risiko ist die nicht vollständige und zeitgerechte Deklaration von Steuern. Zur Risikominimierung sind die Buchfüh-
rungs- und Aufzeichnungspflichten sowie die Aufbewahrungsfristen entsprechend der Grundsätze zur ordnungsgemäßen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Daten-
zugriff (GoBD) zu erfüllen.

(2) Tax Compliance Risiken sind bezogen auf die jeweilige Steuerart (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer etc.) festzustellen 
und zu dokumentieren.

(3) Die Dokumentation der Risiken und ihre Qualifizierung werden in einer Risiko-Kontrollmatrix dargestellt. Die ent-
sprechenden Prozesse und Abläufe zur Risikovermeidung finden sich im Steuerhandbuch wieder.

Die Bereiche, Fachbereiche und angeschlossenen Einrichtungen haben Risiken, die sie bei ihrer täglichen Arbeit er
kennen, an den Fachbereich Steuern zeitnah weiterzugeben.

Änderungen in der gesellschaftsrechtlichen Struktur, aber auch Leistungen an Dritte oder Beschäftigte, die ein Tax  
Compliance Risiko darstellen, sind durch die Steuerfunktionen auf deren steuerliche Relevanz hin zu überprüfen und 
dem Fachbereich Steuern mitzuteilen.

§ 10 Tax Compliance Programm

(1) Ziel des Tax Compliance Programmes ist die Festlegung von Maßnahmen, die den festgestellten Risiken entgegen-
wirken. Das Tax Compliance Programm umfasst auch die bei festgestellten Compliance-Verstößen zu ergreifende Maß-
nahmen.
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Hierzu sind insbesondere folgende Maßnahmen mit vorbeugendem Charakter in die Abläufe des Erzbistums Köln/ 
des Erzbischöflichen Stuhls zu integrieren:

a.	 Vertretungsregelungen der Steuerverantwortlichen sind schriftlich zu dokumentieren.

b.	 Neue Entwicklungen im Steuerwesen werden durch die strukturierte Auswertung von Fachnachrichten identifiziert 
und soweit möglich zeitnah intern umgesetzt.

c.	 Die Steuerfunktionen werden regelmäßig professionell fachlich geschult.

d.	 Die Unterrichtung der betroffenen Steuerverantwortlichen, Steuerfunktionen und Ressortleitungen über weitergehen-
de Änderungen obliegt dem Fachbereich Steuern und erfolgt in der Regel durch textliche Rundschreiben.

e.	 Die Bearbeitung von besonderen Sachverhalten wird durch Dienstanweisungen und Rundschreiben verbindlich  
geregelt.

f.	 Vor Abschluss von steuerlich relevanten Verträgen/Vereinbarungen ist der Fachbereich Steuern mit einzubeziehen. 
Dies gilt auch, wenn Zweifel hinsichtlich der steuerlichen Relevanz bestehen.

(2) Folgende Kontrollmaßnahmen und deren Dokumentation sind in die Abläufe des Erzbistums Köln/des Erzbischöf-
lichen Stuhls zu integrieren:

a.	 Steuerlich relevante Prüfungsfeststellungen der Stabstelle Revision werden im Rahmen der Unterstützung an den 
Fachbereich Steuern weitergeleitet.

b.	 Der Fachbereich Steuern überprüft durch Stichproben regelmäßig die zutreffende Zuordnung der Umsätze hinsicht-
lich deren Steuerbarkeit und zutreffender Klassifikation als steuerpflichtig oder steuerbefreit.

c.	 Der Fachbereich Steuern kontrolliert und überwacht die Umsetzung der Richtlinie durch eine angemessene Zahl von 
Stichproben.

§ 11 Tax Compliance Organisation

(1) Die Tax Compliance Organisation betrifft die Festlegung von Rollen, Verantwortlichkeiten und einer individuellen 
Ablauforganisation.

Die Steuerdeklaration und die Würdigung der steuerlich relevanten Sachverhalte obliegen den im Steuerhandbuch festge-
schriebenen Steuerfunktionen, ggf. unter Einschaltung eines Steuerberaters. Die Steuerfunktionen und Steuerverantwort-
lichen haben eine qualifizierte Vertreterregelung, so dass die Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Erzbistums Köln/des 
Erzbischöflichen Stuhls personenunabhängig sichergestellt ist.

Die zur Steuerdeklaration notwendigen Informationen sind von den Bereichen, Fachbereichen und Einrichtungen voll-
umfänglich zeitnah zur Verfügung zu stellen.

(2) Bei Vorliegen steuerlich relevanter Sachverhalte gilt: In den Steuerfunktionen ist festzulegen, wer für die Erfüllung der 
steuerlichen Pflichten zuständig ist (Steuerverantwortlicher).

Im Vertretungsfall muss auch der Vertreter über ausreichende steuerliche Kenntnisse verfügen, um steuerlich relevante 
Sachverhalte zu erkennen und zur steuerlichen Deklaration oder Würdigung an den Fachbereich Steuern weiterzureichen 
(z. B. innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten oder Bezug von Dienstleis-
tungen von im Ausland ansässigen Unternehmen etc.).

(3) Die Ressortleitungen beraten diese Richtlinie in der Erzbischöflichen Verwaltungskonferenz (EbV) und im Protokoll 
ist die Kenntnisnahme zu dokumentieren. Die Bereichsleitungen erhalten je ein Exemplar dieser Richtlinie per e-Mail. 
Empfang und Kenntnisnahme der Richtlinie sind schriftlich zu bestätigen und im Fachbereich Steuern zu dokumentieren.

(4) Soweit einem Ressort eine Steuerfunktion zugewiesen wurde, ist in operativer Hinsicht und arbeitsplatzbezogen sicherzu-
stellen, dass innerhalb des zuständigen Bereichs/Fachbereichs die benannten Mitarbeitenden (Steuerverantwortlichen) über 
diese Richtlinie informiert sind. Soweit Tätigkeiten oder Verantwortlichkeiten einer Steuerfunktion des Erzbistums Köln/des 
Erzbischöflichen Stuhls an Dritte (z. B. Steuerberater) ausgelagert sind, muss die auslagernde Stelle sicherstellen, dass an diese 
bzw. durch diese die notwendigen steuerlichen Informationen weitergegeben werden. Das Handeln externer Dienstleister ist 
den auslagernden Einheiten hinsichtlich der notwendigen Sorgfaltspflichten wie eigenes Handeln zuzurechnen.
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(5) Im Fachbereich Steuern wird ein Mitarbeitender mit den Aufgaben des TCMS beauftragt. Die Beauftragung ist durch 
die EbV zu bestätigen.

§ 12 Tax Compliance Kommunikation

(1) Durch eine geeignete Kommunikation müssen die von steuerlichen Pflichten betroffenen Bereiche, Fachbereiche und 
angeschlossenen Einrichtungen (Steuerfunktionen) über die ihnen zugewiesene Rolle informiert werden.

(2) Die steuerlich relevanten Sachverhalte sind von den Steuerfunktionen in festgelegter Zuständigkeit zu bearbeiten. Im 
Falle von Zweifelsfällen oder Unsicherheiten über die zu bearbeitenden Sachverhalte ist der Fachbereich Steuern hinzu-
zuziehen.

(3) Die im Rahmen von Kontrollen und Prüfungen identifizierten Fehler in der Behandlung von steuerlichen Sachver-
halten sind umgehend dem relevanten Adressatenkreis zur Verfügung zu stellen.

§ 13 Tax Compliance Überwachung und Verbesserung

(1) Die Einhaltung der organisatorischen Vorkehrungen und Maßnahmen der Richtlinie ist regelmäßig durch die Stabs-
tellen Revision und Compliance in Zusammenarbeit mit dem Referenten des Fachbereichs Steuern für Tax Compliance 
zu überprüfen.

Alle Maßnahmen des TCMS sind schriftlich zu dokumentieren. Gleiches gilt für die Kontrollmaßnahmen.

Bei Bekanntwerden von Verstößen sind der Bereich Recht & Compliance und der Fachbereich Steuern zu informieren.

(2) Die Übertragung steuerlicher Pflichten auf einen externen Dienstleister bedarf der Vereinbarung von Regelungen hin-
sichtlich der Überwachung steuerlicher Fristen und der Prüfung der relevanten Steuerbescheide einschließlich etwaiger 
Vollmachten.

§ 14 Informationspflichten

Erhält ein Mitarbeitender Kenntnis über Regelverstöße hinsichtlich der Einhaltung steuerrechtlicher Bestimmungen oder 
von Regelungen, die durch diese Richtlinie festgelegt werden, ist diese Kenntnis über die folgende Kontaktadresse zur 
weiteren Überprüfung und Veranlassung zu melden:

taxcompliance@erzbistum-koeln.de

Dabei ist es unerheblich, ob etwaige Regelverstöße bereits erfolgt sind, sich gerade ereignen oder möglicherweise erst statt-
finden werden.

§ 15 Schlussbestimmungen

Diese Richtlinie wird mindestens alle drei Jahre überprüft und bei Bedarf angepasst. Die Richtlinie tritt zum 1. März 2026 
in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Richtlinie des Erzbistums Köln vom 1. August 2019 (Amtsblatt des Erzbistums 
Köln 2019, Nr. 104, S. 119 ff.) außer Kraft.

Köln, 11. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 71	 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)  
(KDG-Änderungsgesetz) 

Artikel 1  
Änderung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)

Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes 
der Diözesen Deutschlands vom 20. November 2017 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2018, Nr. 12, S. 13) wird aufgrund 
des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. November 2025 wie folgt ge-
ändert:

mailto:taxcompliance%40erzbistum-koeln.de?subject=


124 Amtsblatt des Erzbistums Köln
Stück 3 · 1. März 2026

1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt neu gefasst:

„Inhaltsübersicht

Präambel

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1	 Zweck
§ 2	 Sachlicher Anwendungsbereich
§ 3	 Organisatorischer Anwendungsbereich
§ 4	 Begriffsbestimmungen

Kapitel 2

Grundsätze

§ 5	 Datengeheimnis
§ 6	 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten
§ 7	 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten
§ 8	 Einwilligung
§ 9	 – nicht belegt – 

§ 10	 – nicht belegt – 

§ 11	 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
§ 12	 Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten
§ 13	 Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist

Kapitel 3

Informationspflichten des Verantwortlichen und Rechte der betroffenen Person

Abschnitt 1

Informationspflichten des Verantwortlichen

§ 14	 Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen 
Person

§ 15	 Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung
§ 16	 Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung

Abschnitt 2

Rechte der betroffenen Person

§ 17	 Auskunftsrecht der betroffenen Person
§ 18	 Recht auf Berichtigung
§ 19	 Recht auf Löschung
§ 20	 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
§ 21	 Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder 

der Einschränkung der Verarbeitung
§ 22	 Recht auf Datenübertragbarkeit
§ 23	 Widerspruchsrecht
§ 24	 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
§ 25	 Unabdingbare Rechte der betroffenen Person
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Kapitel 4

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter

Abschnitt 1

Technik und Organisation; Auftragsverarbeitung

§ 26	 Technische und organisatorische Maßnahmen

§ 27	 Technikgestaltung und Voreinstellungen

§ 28	 Gemeinsam Verantwortliche

§ 29	 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

§ 30	 Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters

Abschnitt 2

Pflichten des Verantwortlichen

§ 31	 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

§ 32	 Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht

§ 33	 Meldung an die Datenschutzaufsicht

§ 34	 Benachrichtigung der betroffenen Person

§ 35	 Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation

Abschnitt 3

Betriebliche Datenschutzbeauftragte

§ 36	 Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten

§ 37	 Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter

§ 38	 Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter

Kapitel 5

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale Organisationen  
oder nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte

§ 39	 Allgemeine Grundsätze

§ 40	 Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses oder bei geeigneten Garantien

§ 41	 Ausnahmen für bestimmte Fälle

Kapitel 6

Unabhängige Datenschutzaufsicht

§ 42	 Datenschutzaufsicht

§ 43	 Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Vertretung

§ 44	 Aufgaben der Datenschutzaufsicht

§ 45	 Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer 
Verantwortlichkeit

§ 46	 Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten

§ 47	 Befugnisse der Datenschutzaufsicht

Kapitel 7

Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf, Haftung und Sanktionen

§ 48	 Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht

§ 49	 Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Bescheid der Datenschutzaufsicht 
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§ 49a	 Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder kirchliche Auftragsverarbeiter
§ 49b	 Zuständigkeit der Datenschutzgerichte
§ 50	 Haftung und Schadenersatz
§ 51	 Geldbußen

Kapitel 8

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen

§ 52	 Videoüberwachung
§ 52a	 Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen
§ 53	 Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses
§ 54	 Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken, zu Ar-

chivzwecken oder zu statistischen Zwecken
§ 54a	 Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und anderer 

Formen des Missbrauchs
§ 55	 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Medien

Kapitel 9

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 56	 Ermächtigungen
§ 57 	 Übergangsbestimmungen
§ 58	 Inkrafttreten“

2.	 Die Präambel wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 
	 „Für die katholische Kirche ist der Schutz der personenbezogenen Daten ein unerlässlicher Bestandteil der  

in can. 220 des Codex Iuris Canonici (CIC) anerkannten Rechte. Zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch kirchliche Stellen erforderlich.“ 

b)	 Der bisherige Satz 2 wird Satz 4, der bisherige Satz 3 wird Satz 5. 

c)	 Im neuen Satz 5 werden die Wörter „und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) – EU-DSGVO, Art. 17 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).“ ersetzt durch 
die Wörter „und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – EU-DSGVO) sowie 
in Art. 17 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).“

d)	 Der bisherige Satz 4 wird Satz 6. 

3.	 § 1 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 1

Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, betroffene Personen davor zu schützen, dass sie durch die Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden, und den freien Verkehr solcher Daten zu 
ermöglichen.“

4.	 § 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 
	 „§ 53 Absatz 3 bleibt unberührt.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
	 „Soweit besondere kirchliche oder besondere staatliche Rechtsvorschriften auf Verarbeitungen personenbezogener 

Daten anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor, sofern sie das Datenschutzniveau dieses 
Gesetzes nicht unterschreiten.“
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c)	 In Absatz 3 werden die Wörter „zur Wahrung des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses“ ersetzt durch die Wörter „zur 
Wahrung des Beichtgeheimnisses und des Seelsorgegeheimnisses“.

5.	 § 3 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese im Rahmen der Tätig-
keiten eines kirchlichen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters erfolgt, unabhängig davon, wo die Verarbeitung 
stattfindet.“

6.	 § 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Bei der Begriffsbestimmung Nummer 9. „Verantwortlicher“ wird nach dem Wort „entscheidet;“ folgender Halb-
satz angefügt: 

	 „sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch kirchliches, staatliches oder europäisches Recht vorgegeben, 
so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach diesem 
Recht vorgesehen werden.“ 

b)	 Die Begriffsbestimmung Nummer 22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ wird wie folgt neu gefasst: 

	 „22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ oder „Diözesandatenschutzbeauftragte“ den Leiter oder die Leiterin der 
Datenschutzaufsicht;“

c)	 Die Begriffsbestimmung Nummer 23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ wird wie folgt neu gefasst: 

	 „23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ oder „Betriebliche Datenschutzbeauftragte“ den vom Verantwort
lichen oder vom Auftragsverarbeiter benannten Datenschutzbeauftragten oder die vom Verantwortlichen oder vom 
Auftragsverarbeiter benannte Datenschutzbeauftragte;“ 

d)	 Die Begriffsbestimmung Nummer 24. „Beschäftigte“ wird wie folgt geändert: 

aa)	 Bei Buchstabe g) werden nach dem Wort „Praktikanten“ die Wörter „oder Praktikantinnen“ angefügt.

bb)	 Bei Buchstabe i) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

cc)	 Nach Buchstabe i) wird folgender Buchstabe j) angefügt: 

	 „Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, soweit sie zu einem kirchlichen Arbeitgeber entsandt sind.“

7.	 § 5 wird wie folgt geändert:

a)	 Der bisherige Text wird Absatz 1. 

b)	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

	 „Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Personen, sofern sie personenbezogene Daten verarbeiten.“

8.	 § 6 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 6

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedin-
gungen erfüllt ist:

a)	 Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder eine staatliche Rechtsvorschrift erlaubt sie oder ordnet sie an;

b)	 die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder meh-
rere bestimmte Zwecke eingewilligt;

c)	 die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durch-
führung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;

d)	 die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;

e)	 die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natür-
lichen Person zu schützen;

f )	 die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe des Verantwortlichen erforderlich, die im kirchlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
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g)	 die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, 
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um einen 
Minderjährigen oder eine Minderjährige handelt. Lit. g) gilt nicht für die von öffentlich-rechtlich organisierten 
kirchlichen Stellen in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

(2) Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, ist rechtmäßig, wenn
a)	 eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet und kirchliche Interessen nicht entgegenstehen;
b)	 die betroffene Person eingewilligt hat;
c)	 offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 

sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung verweigern würde;
d)	 Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtig-

keit bestehen;
e)	 die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verantwortliche sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das 

schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt;
f )	 sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist, sofern nicht die In-

teressen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen;
g)	 es zur Verfolgung oder Aufklärung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder zur Vollstreckung von Bußgeld-

entscheidungen erforderlich ist;
h)	 es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Dritter erforderlich ist;
i)	 es zur institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Formen des Missbrauchs auf der Grund-

lage kirchlichen Rechts erforderlich ist und die Interessen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) durch angemessene 
Maßnahmen gewahrt sind;

j)	 der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies erfordert oder
k)	 es zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von kirchlichen Wahlen insbesondere zu diözesanen, pfarr-

lichen oder kirchengemeindlichen Gremien erforderlich ist; hierzu gehören auch die Kandidatenwerbung und  
-ansprache sowie nachgelagerte Maßnahmen zu Information und Schulung.

(3) 1Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Visitations-, Aufsichts- und 
Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Revision oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen 
für den Verantwortlichen dient. 2Das gilt auch für die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch den 
Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen.

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten er-
hoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer kirchlichen oder staatlichen Rechts-
vorschrift, so berücksichtigt der Verantwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit 
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist – unter anderem
a)	 jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken 

der beabsichtigten Weiterverarbeitung;
b)	 den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des Ver-

hältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen;
c)	 die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbei-

tet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 ver-
arbeitet werden;

d)	 die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen; 
e)	 das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen die Verschlüsselung, die Pseudonymisierung oder die Anonymi-

sierung gehören können.

(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur  
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage verarbeitet werden, dürfen nur für 
diese Zwecke verwendet werden.“
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9.	 § 7 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 7

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten müssen
a)	 auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 

verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“);
b)	 für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwe-

cken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden („Zweckbindung“); eine Weiterverarbeitung für im 
kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gilt als vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken;

c)	 dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß be-
schränkt sein („Datenminimierung“); insbesondere sind personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und der Aufwand nicht außer Verhältnis 
zum angestrebten Schutzzweck steht; 

d)	 sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu 
treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, un-
verzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“);

e)	 in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie 
es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist („Speicherbegrenzung“); 

f )	 in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, un-
beabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“).

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Grundsätze des Absatzes 1 verantwortlich und muss dies nach-
weisen können („Rechenschaftspflicht“).“

10.	 § 8 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 8

Einwilligung

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene 
Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat.

(2) 1Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck der Verarbeitung sowie, soweit 
nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilli-
gung hinzuweisen. 2Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person 
beruht.

(3) 1Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte 
betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 2Teile der Erklärung 
sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen dieses Gesetz darstellen.

(4) 1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch den Widerruf der Einwilli-
gung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
3Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung 
muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein.

(5) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand Rechnung getragen werden, 
ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Ein-
willigung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht 
erforderlich sind. 

(6) 1Personenbezogene Daten eines oder einer Minderjährigen, dem oder der elektronisch eine Dienstleistung oder 
ein vergleichbares anderes Angebot von einer kirchlichen Stelle unterbreitet wird, dürfen nur verarbeitet werden,
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wenn der oder die Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. 2Hat der oder die Minderjährige das sech-
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, ist die Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit eine Einwilligung 
durch die Personensorgeberechtigten erteilt wird. 3Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass 
die Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten oder mit deren Zustimmung erteilt wurde. 4Die Einwilligung 
der Personensorgeberechtigten ist nicht erforderlich, wenn kirchliche Präventions- oder Beratungsdienste einem oder 
einer Minderjährigen elektronisch oder nicht-elektronisch unmittelbar und kostenfrei angeboten werden und die 
Einholung einer Einwilligung der Personensorgeberechtigten voraussichtlich die Zielsetzung des Präventions- oder 
Beratungsangebots gefährden oder dieser zuwiderlaufen würde.“

11.	 § 9 wird aufgehoben.

12.	 § 10 wird aufgehoben.

13.	 § 11 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 Buchstabe a) wird nach dem Wort „eingewilligt,“ folgender Halbsatz angefügt: 
	 „es sei denn, nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht kann das Verbot nach Absatz 1 durch die  

Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden,“

b)	 In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „soweit dies nach kirchlichem oder staatlichen Recht“ ersetzt durch die 
Wörter „soweit dies nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht“.

c)	 In Absatz 2 Buchstabe h) werden nach den Wörtern „Arbeitsfähigkeit des“ die Wörter „oder der“ und nach den  
Wörtern „Vertrags mit einem“ die Wörter „oder einer“ angefügt. 

d)	 In Absatz 2 Buchstabe i) wird das Wort „oder“ ersatzlos gestrichen.

e)	 In Absatz 2 Buchstabe j) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

f )	 In Absatz 2 wird nach Buchstabe j) folgender Buchstabe k) angefügt: 
	 „die Verarbeitung ist für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Formen 

des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts erforderlich und die Interessen der betroffenen Person (§ 4 
Nr. 1) sind durch angemessene Maßnahmen gewahrt oder“.

g)	 In Absatz 2 wird nach Buchstabe k) folgender Buchstabe l) angefügt: 
	 „die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen kirchlichen oder öffentlichen Interesses zwingend erforderlich.“

h)	 Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
	 „Eine Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu anderen Zwecken ist zulässig, wenn 

die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 und ein Ausnahmetatbestand nach § 6 Absätze 2 bis 5 vorliegen.“

14.	 § 12 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 12

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über  
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammen-
hängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von § 6 Absatz 1 ist nur zulässig, wenn dies nach kirchlichem oder staat-
lichem Recht, welches geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig 
ist.“

15.	 § 15 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Buchstabe a) werden die Wörter „sowie gegebenenfalls seines Vertreters“ ersatzlos gestrichen.
b)	 In Absatz 1 Buchstabe b) werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ angefügt. 
c)	 In Absatz 1 Buchstabe f ) werden die Wörter „oder in“ ersatzlos gestrichen.
d)	 In Absatz 5 Buchstabe a) wird das Wort „Auskunftserteilung“ ersetzt durch das Wort „Informationserteilung“.
e)	 In Absatz 5 Buchstabe c) wird das Wort „Auskunft“ ersetzt durch das Wort „Information“.
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f )	 Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
	 „Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines Mandatsverhältnisses an einen Berufsge-

heimnisträger oder eine Berufsgeheimnisträgerin übermittelt, so besteht die Pflicht der übermittelnden Stelle zur 
Information der betroffenen Person gemäß Absatz 3 nicht, sofern nicht das Interesse der betroffenen Person an 
der Informationserteilung überwiegt.“

16.	 § 16 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „erhobenen“ ersetzt durch das Wort „verarbeiteten“.

b)	 In Absatz 2 Buchstabe c) werden nach dem Wort „Empfänger“ die Wörter „oder eine andere Empfängerin“ an-
gefügt. 

c)	 In Absatz 4 Buchstabe c) werden die Wörter „durch kirchliche Rechtsvorschriften“ ersetzt durch die Wörter 
„durch kirchliche, staatliche oder europäische Rechtsvorschriften“. 

d)	 In Absatz 4 Buchstabe d) werden die Wörter „gemäß dem staatlichen oder dem kirchlichen Recht“ ersetzt durch 
die Wörter „gemäß dem kirchlichen, staatlichen oder europäischen Recht“. 

e)	 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
	 „Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn die Erteilung der Information 

a)	 im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) 
(aa) 	 die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgaben ge-

fährden würde oder 
(bb) 	 die Information dem kirchlichen Wohl erhebliche Nachteile bereiten würde

	 und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung zurücktreten muss,

b)	 im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) oder c) die Geltendmachung, Ausübung oder  
Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde und nicht das Interesse der betroffenen Person 
an der Informationserteilung überwiegt.“

17.	 § 17 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 2 werden die Wörter „oder in“ ersatzlos gestrichen.

b)	 In Absatz 6 Buchstabe a) werden hinter „§ 16“ die Wörter „Absatz 4 lit. d) oder“ angefügt. 

c)	 Absatz 6 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 
„die Daten
(aa)	 nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsvorschrif-

ten nicht gelöscht werden dürfen oder
(bb)	 ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen 

und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine Verarbeitung zu an-
deren Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.“

d)	 Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst: 
	 „1Wird der betroffenen Person durch eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) keine Auskunft erteilt, 

so ist sie auf Verlangen der betroffenen Person dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit 
nicht die Bischöfliche Behörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch kirchliche Interessen erheblich beeinträchtigt 
würden. 2Die Mitteilung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten an die betroffene Person über das Ergeb-
nis der datenschutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen 
zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.“

18.	 § 18 wird wie folgt geändert:

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
„1Dem Recht auf Berichtigung ist nur in Form von ergänzenden Eintragungen zu entsprechen, wenn ansonsten der 
Erhalt oder die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen sowie von Urkunden und vergleich-
baren Dokumenten gefährdet würde. 2Hierzu gehören insbesondere die durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgese-



132 Amtsblatt des Erzbistums Köln
Stück 3 · 1. März 2026

henen Eintragungen in die Kirchenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, Beschlüsse 
von Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden und sonstige Urkunden.“

19.	 § 19 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 3 Buchstabe d) am Ende wird das Komma durch ein Semikolon ersetzt und wird das Wort „oder“ ersatz-
los gestrichen.

b)	 In Absatz 3 Buchstabe e) am Ende wird der Punkt ersatzlos gestrichen und wird das Wort „oder“ angefügt.
c)	 In Absatz 3 wird nach Buchstabe e) folgender Buchstabe f ) angefügt: 
	 „zum Erhalt und zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen sowie von Urkunden und 

vergleichbaren Dokumenten; hierzu gehören insbesondere die durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Eintragungen in die Kirchenbücher (insbesondere Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, Beschlüsse von 
Gremien der Diözesen und Kirchengemeinden und sonstige Urkunden.“

20.	 § 23 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 wird Satz 3 ersatzlos gestrichen. 
b)	 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
	 „1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie 

betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, Widerspruch einzulegen. 2Das Recht auf Widerspruch 
besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes kirchliches oder öffentliches Interesse besteht, das die 
Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.“

21.	 § 24 wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „aufgrund von kirchlichen Rechtsvorschriften“ ersetzt durch die Wörter  
„aufgrund von kirchlichen, staatlichen oder europäischen Rechtsvorschriften“.

22.	 § 25 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 wird nach dem Wort „Person“ das Wort „insbesondere“ angefügt. 

23.	 § 26 wird wie folgt geändert:

In Absatz 4 werden die Wörter „EU-Recht“ ersetzt durch die Wörter „europäischen Recht“.

24.	 § 27 wird wie folgt geändert:

In Absatz 3 werden die Wörter „EU-Recht“ ersetzt durch die Wörter „europäischen Recht“.

25.	 § 28 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
	 „1Die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2  

oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem kirchlichen Recht, an die bzw. an das die gemeinsam Verant-
wortlichen gebunden sind. 2Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder das Rechtsinstrument gemäß Satz 1 
enthält insbesondere die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen 
gegenüber der betroffenen Person. 3Die betroffene Person wird über den wesentlichen, die Verarbeitung personen-
bezogener Daten betreffenden Inhalt der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments informiert.“

b)	 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
	 „Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments kann die betroffene Person ihre Rech-

te im Rahmen dieses Gesetzes bei und gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen geltend machen.“

26.	 § 29 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 3 werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht, dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht 
ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter „nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen 
Recht“.
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b)	 In Absatz 4 Buchstabe a) werden die Wörter „das kirchliche Recht, das Recht der Europäischen Union oder das 
Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter „das kirchliche, das staatliche oder das europäische Recht“.

c)	 In Absatz 4 Buchstabe g) werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht oder dem Recht der Europäischen 
Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter „nach dem kirchlichen, dem staatlichen 
oder dem europäischen Recht“.

d)	 In Absatz 5 werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht oder dem Recht der Europäischen Union oder dem 
Recht des betreffenden Mitgliedstaates der Europäischen Union“ ersetzt durch die Wörter „nach dem kirchlichen, 
dem staatlichen oder dem europäischen Recht“.

e)	 Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst: 

	 „1Der Vertrag im Sinne der Absätze 3 bis 5 bedarf der Schriftform. 2Maßgeblich für die Ersetzung der Schriftform 
durch die elektronische Form oder die Textform sind die jeweils geltenden staatlichen Regelungen.“

f )	 Absatz 11 wird ersatzlos gestrichen.

g)	 Absatz 12 wird ersatzlos gestrichen.

27.	 § 30 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „nach kirchlichem Recht, dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten“ 
werden ersetzt durch die Wörter „nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht“.

28.	 § 31 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Buchstabe a) werden nach den Wörtern „sowie des“ die Wörter „oder der“ und nach dem Wort „sol-
cher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt. 

b)	 Absatz 1 Buchstabe f ) wird wie folgt neu gefasst: 

	 „gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, an ein nichtstaatliches Völker-
rechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands, des 
betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjektes oder der betreffenden internationalen Organisation sowie bei 
den in § 40 Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;“

c)	 Absatz 2 erster Halbsatz wird wie folgt neu gefasst: 

	 „Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwortlichen durch
geführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes enthält:“

d)	 In Absatz 2 Buchstabe a) werden nach dem Wort „eines“ die Wörter „oder einer“ und nach dem Wort „solcher“ 
die Wörter „oder eine solche“ angefügt. 

e)	 Absatz 2 Buchstabe c) wird wie folgt neu gefasst: 

	 „gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, ein nichtstaatliches Völker-
rechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands, des 
betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekts oder der betreffenden internationalen Organisation sowie bei 
den in § 40 Absatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;“

f )	 In Absatz 4 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder der“ angefügt. 

29.	 § 33 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „eine Gefahr“ ersetzt durch die Wörter „ein Risiko“. 

b)	 In Absatz 3 Buchstabe b) werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ angefügt. 

c)	 In Absatz 3 Buchstabe c) wird das Wort „möglichen“ ersetzt durch das Wort „wahrscheinlichen“.

30.	 § 34 Absatz 3 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:

„der Verantwortliche hat durch nachträglich getroffene Maßnahmen sichergestellt, dass das hohe Risiko für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht;“
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31.	 § 35 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ und nach dem Wort „solcher“ die Wörter „oder 
eine solche“ angefügt. 

b)	 In Absatz 3 werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ angefügt. 

c)	 In Absatz 9 werden die Wörter „im kirchlichen Recht“ ersetzt durch die Wörter „im kirchlichen, im staatlichen 
oder im europäischen Recht“.

32.	 Die Überschrift von Kapitel 4 Abschnitt 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Betriebliche Datenschutzbeauftragte“

33.	 § 36 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 36

Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten

(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) benennen schriftlich einen betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte. 

(2) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) und c) benennen schriftlich einen betrieblichen Datenschutz-
beauftragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte, wenn

a)	 sich bei ihnen in der Regel mindestens zwanzig Personen ständig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
beschäftigen,

b)	 die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Verarbeitungsvor
gängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und 
systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder 

c)	 die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung besonde-
rer Kategorien personenbezogener Daten oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten gemäß § 12 besteht.

(3) Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 kann unter Berücksichtigung ihrer Organisations-
struktur und ihrer Größe ein gemeinsamer betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder eine gemeinsame betriebliche 
Datenschutzbeauftragte benannt werden. 

(4) 1Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten des oder der betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten. 2Die Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist der Datenschutzaufsicht anzuzei- 
gen.

(5) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte kann eine natürliche oder eine juristische Person sein. 2Er oder 
sie kann Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sein oder seine oder ihre 
Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung erfüllen. 3Ist der oder 
die betriebliche Datenschutzbeauftragte Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen, finden § 43 Absatz 1 
Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung.

(6) Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur benannt werden, wer die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 

(7) 1Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf der- oder diejenige nicht benannt werden, der oder 
die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragt ist oder dem oder der die Leitung der kirchlichen Stelle obliegt. 
2Andere Aufgaben und Pflichten des oder der Benannten dürfen im Übrigen nicht so ausgestaltet oder umfangreich 
sein, dass der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte seinen oder ihren Aufgaben nach diesem Gesetz nicht 
unabhängig bzw. umgehend nachkommen kann.

(8) Soweit keine Verpflichtung für die Benennung eines oder einer betrieblichen Datenschutzbeauftragten besteht,  
hat der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die Erfüllung der Aufgaben nach § 38 in anderer Weise sicher-
zustellen.“
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34.	 § 37 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 37

Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter

(1) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter oder der Leiterin der kirchlichen Stelle unmittel-
bar zu unterstellen. 2Er oder sie ist bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Datenschutzes 
weisungsfrei. 3Er oder sie darf wegen der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(2) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der oder die betriebliche Datenschutzbe-
auftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden wird. 2Sie unterstützen den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Da-
tenschutzbeauftragte bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben, indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben 
erforderlichen Mittel und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen zur Verfügung 
stellen. 3Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben erforderlichen Fachkunde haben der Ver-
antwortliche oder der Auftragsverarbeiter dem oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten die Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in angemessenem Umfang zu ermöglichen und deren Kosten zu über-
nehmen. § 43 Absätze 9 und 10 gelten entsprechend. 

(3) Betroffene Personen können sich jederzeit und unmittelbar an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder 
die betriebliche Datenschutzbeauftragte wenden.

(4) 1Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte benannt worden, so 
ist die Kündigung seines oder ihres Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche den 
Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündi-
gungsfrist berechtigen. 2Nach der Abberufung als betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder als betriebliche Daten-
schutzbeauftragte ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei 
denn, dass der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist berechtigt ist.

(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass die Wahrnehmung anderer Aufgaben und Pflich-
ten durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte nicht zu einem  
Interessenkonflikt führt.“

35.	 § 38 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 38

Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter
1Betriebliche Datenschutzbeauftragte wirken auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den  
Datenschutz hin. 2Zu diesem Zweck können sie sich in Zweifelsfällen an die Datenschutzaufsicht gemäß §§ 42 ff. 
wenden. 3Sie haben insbesondere

a)	 die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten 
verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck sind sie über Vorhaben der automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten;

b)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu unterrichten und zu beraten;

c)	 die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den Vor-
schriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen 
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen;

d)	 auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters diesen bei der Durchführung einer Datenschutz- 
Folgenabschätzung zu beraten und bei der Überprüfung, ob die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgen-
abschätzung erfolgt, zu unterstützen und

e)	 mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten.“
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36.	 Kapitel 5 wird wie folgt neu gefasst:

„Kapitel 5

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale  
Organisationen oder nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte

§ 39

Allgemeine Grundsätze
1Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung an ein 
Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt verarbeitet werden  
sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die in diesem Gesetz niedergelegten 
Bedingungen einhalten. 2Dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung personenbezogener Daten aus dem 
betreffenden Drittland, der betreffenden internationalen Organisation oder dem betreffenden nichtstaatlichen 
Völkerrechtssubjekt.

§ 40

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses  
oder bei geeigneten Garantien

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation ist zu-
lässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt. 

(2) Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nicht vor, darf eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Dritt-
land, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt nur erfolgen, sofern der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den betroffenen Perso-
nen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen.

§ 41

Ausnahmen für bestimmte Fälle

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach § 40 Absatz 1 noch geeignete Garantien nach § 40 Absatz 2 be-
stehen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt nur unter einer der folgenden Bedingungen zulässig:

a)	 die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Übermittlung eingewilligt, nachdem sie über die für sie bestehen-
den möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses und 
ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde;

b)	 die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich;

c)	 die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von dem Ver-
antwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrages erforderlich;

d)	 die Übermittlung erfolgt aufgrund kirchenrechtlicher Vorschriften oder in Wahrnehmung kirchlicher Aufgaben 
an den Heiligen Stuhl oder an den Staat der Vatikanstadt oder ist aus anderen wichtigen Gründen des kirchlichen 
oder öffentlichen Interesses notwendig; 

e)	 die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich;

f )	 die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder anderer Personen erfor-
derlich, sofern die betroffene Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung 
zu geben.

(2) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene Beurteilung in der Doku-
mentation gemäß § 31.“
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37.	 Kapitel 6 wird wie folgt neu gefasst:

„Kapitel 6

Unabhängige Datenschutzaufsicht

§ 42

Datenschutzaufsicht

(1) Der Diözesanbischof richtet für den Bereich seiner Diözese eine Datenschutzaufsicht als unabhängige kirchliche  
Behörde ein.

(2) 1Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich seiner Diözese einen Diözesandatenschutzbeauftragten als Lei-
ter oder eine Diözesandatenschutzbeauftragte als Leiterin der Datenschutzaufsicht. 2Zum oder zur Diözesandaten-
schutzbeauftragten kann nur eine natürliche Person bestellt werden.

(3) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben und bei der 
Ausübung seiner oder ihrer Befugnisse gemäß diesem Gesetz völlig unabhängig und ist nur dem kirchlichen Recht 
und dem für die Kirchen verbindlichen staatlichen oder europäischen Recht unterworfen. 2Die Ausübung seiner oder 
ihrer Tätigkeit geschieht in organisatorischer und sachlicher Unabhängigkeit. 3Die Dienstaufsicht ist so zu regeln, 
dass dadurch die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(4) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte sieht von allen mit den Aufgaben seines oder ihres Amtes nicht 
zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während seiner oder ihrer Amtszeit keine andere mit seinem oder 
ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit aus. 2Dem steht eine Bestellung als 
Diözesandatenschutzbeauftragter oder Diözesandatenschutzbeauftragte für mehrere Diözesen und/oder Ordensge-
meinschaften nicht entgegen.

(5) 1Dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten wird die Personal- und Sachausstattung zur Verfügung gestellt, 
die er oder sie benötigt, um seine oder ihre Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen zu können. 2Dies gilt auch für 
seine oder ihre Aufgaben im Bereich der Amtshilfe und der Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzaufsichten im 
Sinne des § 44 Absatz 2 lit. f ). 3Er oder sie verfügt über einen eigenen jährlichen Haushalt, der gesondert auszuweisen 
ist und veröffentlicht wird, und unterliegt der Rechnungsprüfung durch die dafür von der Diözese bestimmte Stelle, 
soweit hierdurch seine oder ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(6) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das notwendige Personal aus, das von der Datenschutzauf-
sicht selbst, ggf. einer anderen kirchlichen Stelle angestellt wird. 2Die angestellten Mitarbeitenden unterstehen der 
Dienst- und Fachaufsicht des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten und können, soweit sie bei einer anderen 
kirchlichen Stelle angestellt sind, nur mit seinem oder ihrem Einverständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, 
versetzt oder abgeordnet werden. 3Die Mitarbeitenden sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu verein-
barenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine anderen mit ihrem Amt nicht zu vereinbarenden 
entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten aus.

(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte kann Aufgaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft auf 
andere kirchliche Stellen übertragen oder sich deren Hilfe bedienen. 2Diesen dürfen personenbezogene Daten der 
Mitarbeitenden übermittelt werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

(8) 1Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 Strafprozessordnung. 2Der oder die  
Diözesandatenschutzbeauftragte trifft die Entscheidung über Aussagegenehmigungen für sich und seinen oder ihren 
Bereich in eigener Verantwortung. 3Die Datenschutzaufsicht ist oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Ver-
waltungsgerichtsordnung.

(9) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm oder ihr in seiner oder 
ihrer Eigenschaft als Diözesandatenschutzbeauftragter oder Diözesandatenschutzbeauftragte Tatsachen anvertraut 
haben, sowie über diese Tatsachen selbst keine Auskunft zu geben. 2Dies gilt auch für die Mitarbeitenden des oder 
der Diözesandatenschutzbeauftragten mit der Maßgabe, dass über die Ausübung dieses Rechts der oder die Diöze-
sandatenschutzbeauftragte entscheidet. 3Soweit diese Verschwiegenheit reicht, darf die Vorlegung oder Auslieferung 
von Akten oder anderen Dokumenten von ihm oder ihr nicht gefordert werden. 4Im Verfahren vor den kirchlichen 
Datenschutzgerichten darf er oder sie entsprechende Angaben unkenntlich machen. 5§ 17 bleibt unberührt.
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§ 43

Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Vertretung

(1) 1Die Bestellung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten durch den Diözesanbischof erfolgt für die Dauer 
von mindestens vier, höchstens sechs Jahren und gilt bis zur Aufnahme der Amtsgeschäfte durch den Nachfolger oder 
die Nachfolgerin. 2Die mehrmalige erneute Bestellung ist zulässig. 3Die Bestellung für mehrere Diözesen und/oder Or-
densgemeinschaften ist zulässig. 4Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte übt sein oder ihr Amt hauptamtlich aus. 

(2) 1Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufga-
ben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 2Er oder sie soll die Befähigung zum Richteramt gemäß dem  
Deutschen Richtergesetz haben. 3Als Person, die das katholische Profil der Einrichtung inhaltlich prägt, mitverantwortet 
und nach außen repräsentiert, muss er oder sie der katholischen Kirche angehören. 4Der oder die Diözesandatenschutz-
beauftragte ist auf die gewissenhafte Erfüllung seiner oder ihrer Pflichten und die Einhaltung des kirchlichen und des 
für die Kirchen verbindlichen staatlichen Rechts zu verpflichten.

(3) 1Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit widerrufen werden, wenn Gründe nach § 24 Deutsches Richtergesetz 
vorliegen, die bei einem Richter oder einer Richterin auf Lebenszeit dessen oder deren Entlassung aus dem Dienst recht-
fertigen, oder Gründe vorliegen, die nach der Grundordnung des kirchlichen Dienstes in der jeweils geltenden Fassung 
eine Kündigung rechtfertigen. 2Auf Antrag des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten nimmt der Diözesanbischof 
die Bestellung zurück.

(4) 1Das der Bestellung zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten zugrunde liegende Dienstverhältnis kann  
während der Amtszeit nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 beendet werden. 2Dieser Kündigungsschutz wirkt 
für den Zeitraum von einem Jahr nach der Beendigung der Amtszeit entsprechend fort, soweit ein kirchliches Beschäf-
tigungsverhältnis fortgeführt wird oder sich anschließt.

(5) Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte benennt aus dem Kreis seiner oder ihrer Mitarbeitenden einen Vertre-
ter oder eine Vertreterin, der oder die im Fall seiner oder ihrer Verhinderung die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft.

(6) 1Ist der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte an der Ausübung seines oder ihres Amtes dauerhaft verhindert 
oder endet sein oder ihr Amtsverhältnis vorzeitig und ist er oder sie nicht zur Weiterführung der Geschäfte verpflichtet, 
bestellt der Diözesanbischof bis zur Wiederaufnahme des Amtes durch den Diözesandatenschutzbeauftragten oder die 
Diözesandatenschutzbeauftragte oder die Bestellung eines oder einer neuen Diözesandatenschutzbeauftragten über-
gangsweise eine Leitung. 2§ 43 Absatz 2 gilt entsprechend. 3Die übergangsweise Leitung hat sämtliche Rechte und 
Pflichten, die nach diesem Gesetz dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten zukommen. 4Sie tritt nicht in die lau-
fende Amtszeit des oder der bisherigen Diözesandatenschutzbeauftragten ein. 5Mit der Bestellung der übergangsweisen 
Leitung durch den Diözesanbischof endet die Vertretung nach Absatz 5.

(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Mitarbeitenden sind auch nach Beendigung ihrer 
Aufträge verpflichtet, über die ihnen in dieser Eigenschaft bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
bewahren. 2Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(8) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Mitarbeitenden dürfen, wenn ihr Auftrag beendet 
ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des oder der amtierenden Diözesandatenschutzbeauftragten weder 
vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen abgeben. 2Die Genehmigung, als Zeuge oder Zeugin aus-
zusagen, wird in der Regel erteilt. 3Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen.

(9) Die Absätze 7 und 8 gelten für die Vertretung oder eine übergangsweise Leitung entsprechend.

§ 44

Aufgaben der Datenschutzaufsicht

(1) Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften 
über den Datenschutz und setzt diese durch. 

(2) Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht insbesondere folgende Aufgaben:
a)	 Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere Beachtung finden dabei spezifische Maßnahmen für Minder-
jährige;
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b)	 kirchliche Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung beraten;

c)	 die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem Gesetz entstehenden Pflichten sensibili-
sieren;

d)	 auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund dieses Gesetzes zur 
Verfügung stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den anderen Datenschutzaufsichten sowie staatlichen 
und sonstigen kirchlichen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten;

e)	 sich mit Beschwerden einer betroffenen Person befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Um-
fang untersuchen und den Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das Er-
gebnis der Untersuchung unterrichten; zur Erleichterung der Einlegung von Beschwerden hält die Datenschutz-
aufsicht Musterformulare in digitaler und Papierform bereit. 

f )	 mit anderen Datenschutzaufsichten zusammenarbeiten, auch durch Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe  
leisten, um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieses Gesetzes zu gewährleisten;

g)	 Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes durchführen, auch auf der Grundlage von Informationen 
einer anderen Datenschutzaufsicht oder einer anderen Behörde;

h)	 maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken, ins-
besondere die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken;

i)	 gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die gemäß § 35 entweder keine oder für 
die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist;

j)	 Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten;

k)	 interne Verzeichnisse über Verstöße gegen dieses Gesetz und die im Zusammenhang mit diesen Verstößen ergrif-
fenen Maßnahmen führen und

l)	 jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.

(3) Die Datenschutzaufsicht kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit Muster zur Verfügung stellen.

(4) 1Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die betroffene Person unentgeltlich. 2Bei offensichtlich unbegrün-
deten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anfragen kann jedoch die Datenschutz-
aufsicht ihre weitere Tätigkeit auf eine neuerliche Anfrage der betroffenen Person hin davon abhängig machen, dass 
eine angemessene Gebühr für den Verwaltungsaufwand entrichtet wird, oder sich weigern, aufgrund der Anfrage 
tätig zu werden. 3In diesem Fall trägt die Datenschutzaufsicht die Beweislast für den offenkundig unbegründeten 
oder exzessiven Charakter der Anfrage.

(5) 1Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht, der dem Diözesanbischof vorgelegt und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 2Der Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der wesentlichen Entwick-
lungen des Datenschutzes im nichtkirchlichen Bereich enthalten.

§ 45

Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen  
Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer Verantwortlichkeit

(1) 1Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 um einen über- oder 
mehrdiözesanen kirchlichen Rechtsträger, so gilt das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist 
die Datenschutzaufsicht der Diözese zuständig, in der der Rechtsträger der kirchlichen Stelle seinen Sitz hat. 2Bei 
Abgrenzungsfragen gegenüber dem Bereich der Ordensgemeinschaften erfolgt eine Abstimmung zwischen dem oder 
der Diözesandatenschutzbeauftragten und dem oder der Ordensdatenschutzbeauftragten. 

(2) Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche Rechtsträger im Sinne des § 3 Absatz 1 über eine oder mehrere recht-
lich unselbständige Einrichtungen, die in einer anderen Diözese als der Diözese ihren Sitz haben, in der der Rechtsträger 
seinen Sitz hat, so gilt das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der  
Diözese zuständig, in der der Rechtsträger seinen Sitz hat.

(3) In Fällen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit im Sinne des § 28 verständigen sich die betroffenen Daten-
schutzaufsichten.
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§ 46

Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten

Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
a)	 den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge zu leisten,
b)	 die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; ihr ist dabei insbesondere Auskunft 

zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und in die Datenverarbei-
tungsprogramme, und während der Dienstzeit zum Zwecke von Prüfungen Zutritt zu allen Diensträumen, die 
der Verarbeitung und Aufbewahrung automatisierter Dateien dienen, zu gewähren,

c)	 Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durch die Datenschutzaufsicht zuzulassen.

§ 47

Befugnisse der Datenschutzaufsicht

(1) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr gestatten, 
a)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, alle Informationen bereitzustellen, die für die Er

füllung der Aufgaben der Datenschutzaufsicht erforderlich sind;
b)	 Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen;
c)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen Verstoß gegen dieses Gesetz hinzu-

weisen;
d)	 von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen personenbezogenen Daten und Infor-

mationen, die zur Erfüllung der Aufgaben der Datenschutzaufsicht notwendig sind, zu erhalten;
e)	 gemäß dem geltenden Verfahrensrecht Zugang zu den Räumlichkeiten, einschließlich aller Datenverarbeitungs-

anlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters zu erhalten.

(2) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten,
a)	 einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge vor-

aussichtlich gegen dieses Gesetz oder andere datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen;
b)	 einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit Verarbeitungsvorgängen gegen 

dieses Gesetz oder andere datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen hat;
c)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der betroffenen Person auf Aus-

übung der ihr nach diesem Gesetz zustehenden Rechte zu entsprechen;
d)	 den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf be-

stimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit diesem Gesetz zu bringen;
e)	 den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffene 

Person entsprechend zu benachrichtigen;
f )	 eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines Verbots, zu verhängen;
g)	 die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung gemäß 

den §§ 18, 19 und 20 und die Unterrichtung der Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß §§ 
19 Absatz 2 und 21 offengelegt wurden, über solche Maßnahmen anzuordnen;

h)	 eine Geldbuße gemäß § 51 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in diesem Absatz genannten Maßnah-
men, je nach den Umständen des Einzelfalls;

i)	 die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale  
Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt anzuordnen.

(3) Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung getroffen, dass eine Datenschutzverletzung objektiv vorliegt, kann 
der betroffenen Person im Verfahren vor den staatlichen Zivilgerichten über den Schadensersatz das Fehlen einer 
solchen nicht entgegengehalten werden.

(4) 1Werden Maßnahmen nach Absatz 2 nicht in der von der Datenschutzaufsicht bestimmten Frist befolgt, so ver-
ständigt die Datenschutzaufsicht die für die kirchliche Stelle zuständige Aufsicht und fordert sie zu einer Stellung-
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nahme gegenüber der Datenschutzaufsicht auf. 2Diese Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen 
enthalten, die getroffen worden sind.

(5) 1Vor Abhilfemaßnahmen nach Absatz 2 ist dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter innerhalb einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 2Von 
der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten, insbesondere 
wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im kirchlichen Interesse notwendig erscheint.“

38.	 § 48 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird das Wort „der“ ersetzt durch das Wort „einer“. 
b)	 In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht“ ersetzt durch die Wörter „Be-

schwerde bei einer Datenschutzaufsicht“. Die Wörter „wenn sie“ werden ersetzt durch die Wörter „wenn die be-
troffene Person“. 

c)	 In Absatz 2 werden nach dem Wort „Empfänger“ die Wörter „oder die Empfängerin“ und nach dem Wort „Drit-
ten“ die Wörter „oder die Dritte“ angefügt. 

d)	 In Absatz 4 werden nach dem Wort „Beschwerdeführer“ die Wörter „oder die Beschwerdeführerin“ angefügt. 

39.	 § 49 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 49

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Bescheid  
der Datenschutzaufsicht 

1Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet des Rechts auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht 
(§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden Bescheid der Datenschutzauf-
sicht. 2Dies gilt auch dann, wenn sich die Datenschutzaufsicht nicht mit einer Beschwerde nach § 48 befasst oder 
die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der nach § 48 erhobenen 
Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat.“

40.	 Nach § 49 wird folgender § 49a eingefügt: 

„§ 49a

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder  
kirchliche Auftragsverarbeiter

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines Rechts auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht 
auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Verantwortlichen oder einen kirchlichen Auftragsverarbeiter, wenn 
sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieses Gesetzes zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit 
diesem Gesetz stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden.“

41.	 Nach § 49a wird folgender § 49b eingefügt: 

„§ 49 b 

Zuständigkeit der Datenschutzgerichte 

(1) Für gerichtliche Rechtsbehelfe nach den §§ 49 und 49 a ist das Interdiözesane Datenschutzgericht zuständig.

(2) Für Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Interdiözesanen Datenschutzgerichts ist das Datenschutzgericht 
der Deutschen Bischofskonferenz zuständig.“

42.	 § 51 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 3 werden nach dem Wort „Einzelfalls“ die Wörter „zusätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen nach § 
47 Absatz 2 lit. a) bis g) und i)“ angefügt.

b)	 In Absatz 3 Buchstabe i) werden die Wörter „§ 47 Absatz 5“ ersetzt durch die Wörter „§ 47 Absatz 2“.

c)	 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:
	 „1Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbußen innerhalb eines Rahmens von bis zu 1.000.000 € 
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verhängt. 2Für den Bereich kirchlicher Unternehmen im Sinne des § 4 Ziffer 19., die am Wettbewerb teilneh-
men, können im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes, maximal in Höhe von 
3.000.000 €, verhängt werden.“

d)	 Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 
	 „Eine Meldung nach § 33 oder eine Benachrichtigung nach § 34 Absatz 1 darf in einem Verfahren zur Ver-

hängung eines Bußgeldes nach dieser Vorschrift gegen den Meldepflichtigen oder die Meldepflichtige oder den 
Benachrichtigenden oder die Benachrichtigende oder seine oder ihre in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des oder der Meldepflichtigen oder des oder der Benachrichti-
genden verwendet werden.“

43.	 § 52 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 3 werden die Wörter „Speicherung oder Verwendung“ ersetzt durch das Wort „Verarbeitung“. 
b)	 In Absatz 5 wird das Wort „Speicherung“ ersetzt durch das Wort „Verarbeitung“. 

44.	 Nach § 52 wird folgender § 52a eingefügt:

„§ 52a

Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen

(1) Die Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung von Gottesdiensten oder Veranstaltungen gottesdienst-
ähnlicher Art sind datenschutzrechtlich zulässig, wenn die betroffenen Personen vor der Teilnahme durch geeignete 
Maßnahmen über Art und Umfang der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung informiert werden.

(2) Besonderen schutzwürdigen Interessen – insbesondere von Minderjährigen – ist in angemessenem Umfang Rech-
nung zu tragen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 sind von der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung nicht erfasste Plätze 
für Gottesdienstbesucher und -besucherinnen in angemessener Zahl vorzuhalten.“

45.	 § 53 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird das Wort „Datenverarbeitung“ ersetzt durch die Wörter „Verarbeitung personenbezogener 
Daten“. 

b)	 In Absatz 1 werden die Wörter „eines Beschäftigten“ ersetzt durch die Wörter „eines oder einer Beschäftigten“. 
c)	 In Absatz 2 werden die Wörter „eines Beschäftigten“ ersetzt durch die Wörter „eines oder einer Beschäftigten“ und 

die Wörter „des Beschäftigten“ werden ersetzt durch die Wörter „des oder der Beschäftigten“. 

46.	 § 54 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 54

Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder  
historischen Forschungszwecken, zu Archivzwecken  

oder zu statistischen Zwecken

(1) 1Personenbezogene Daten dürfen zu im kirchlichen oder öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu wis-
senschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken verarbeitet werden, soweit ge-
eignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorgesehen werden. 2Mit diesen Garantien 
wird sichergestellt, dass technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung 
des Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird. 3§ 11 Absatz 2 lit. h) bis j) bleiben unberührt.

(2) 1Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als kirchliche Stellen für Zwecke der wissenschaftlichen 
oder historischen Forschung oder der Statistik ist nur zulässig, wenn diese sich verpflichten, die übermittelten Daten 
nicht für andere Zwecke zu verarbeiten und die Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten. 2Der kirchliche Auftrag 
darf durch die Offenlegung nicht gefährdet werden.	

(3) 1Personenbezogene Daten, die für Zwecke der Forschung oder Statistik verarbeitet werden, sind zu anonymisie-
ren, sobald dies nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu 
verarbeiten, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer identifizierten oder identi-
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fizierbaren Person zugeordnet werden können. 2Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, 
soweit der Forschungs- oder Statistikzweck dies erfordert.	

(4) 1Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die zum Zwecke wissenschaftlicher oder historischer Forschung 
oder der Statistik übermittelt wurden, ist nur mit Zustimmung der übermittelnden kirchlichen Stelle zulässig. 2Die  
Zustimmung kann erteilt werden, wenn
a)	 die betroffene Person eingewilligt hat oder
b)	 dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist, es sei denn, 

dass Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Veröffentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet würde 
oder schutzwürdige Interessen der betroffenen Person überwiegen. 

(5) Für die Archivierung von Unterlagen kirchlicher Stellen im Sinne des § 3 gilt die Anordnung über die kirchlichen 
Archive (KAO) in der jeweils geltenden Fassung.“

47.	 Nach § 54 wird folgender § 54a eingefügt:

„§ 54a

Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung  
sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs

1An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs besteht ein überra-
gendes kirchliches Interesse. 2Personenbezogene Daten dürfen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung sexua-
lisierter Gewalt nach Maßgabe dieses Gesetzes und auf Grundlage spezifischer diözesaner Bestimmungen verarbeitet 
werden, die die Offenlegung von personenbezogenen Daten von sexuellem Missbrauch betroffener Personen für 
Aufarbeitungs- und Forschungszwecke durch Auskunft oder Einsicht in Unterlagen ausdrücklich regeln, darunter 
auch Regelungen, die Auskunft oder Einsicht in Unterlagen lediglich im Falle einer Einwilligung betroffener Perso-
nen zulassen.“

48.	 § 55 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird das Wort „Datenverarbeitung“ ersetzt durch die Wörter „Verarbeitung personenbezogener 
Daten“.

b)	 In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „er“ die Wörter „oder sie“ eingefügt.

49.	 § 57 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 57

Übergangsbestimmungen

Bisherige Bestellungen der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, deren Amtszeiten noch nicht abgelaufen sind, 
bleiben unberührt, soweit hierbei die Regelungen der §§ 36 ff. Beachtung finden.“ 

50.	 § 58 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 58

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 24.05.2018 in Kraft.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten

Dieses Änderungsgesetz tritt am 01.03.2026 in Kraft.

Köln, 5. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln
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Nr. 72	 Änderung der Satzung der Konferenz der Ständigen Diakone im Erzbistum Köln  
(Diakonenkonferenz)

I.	 Die Satzung der Konferenz der Ständigen Diakone im Erzbistum Köln (Diakonenkonferenz) vom 29. Juni 2022 (Amts-
blatt des Erzbistums Köln 2022, Nr.109, S. 140f.) wird wie folgt geändert:

1.	 In § 1 Abs. 3 c werden nach dem Wort „Zivilberuf“ die Worte „sowie der Diakone im Ruhestand“ eingefügt.

2.	 § 1 Abs. 3 g wird wie folgt neu gefasst:

	 „Kommunikation nach jeder Diakonenkonferenz in die Reihen der Ständigen Diakone“

3.	 In § 1 Abs. 4 wird folgender Passus gestrichen: 

	 „Der Diözesansprecher wird als sachverständiger Gast regelmäßig zu den Tagungen des Priesterrates eingeladen. 
Im Einzelfall kann er sich durch einen anderen Diakon vertreten lassen.“

4.	 In § 1 werden ein Abs. 5 und 6 eingefügt:

	 „5. Die Diakonenkonferenz entsendet zwei Ständige Diakone in den Diözesanpastoralrat.

	 6. Wenn der Erzbischof zur Konferenz der leitenden Pfarrer einen Diakon als Gast laden möchte, wird dieser von 
der Diakonenkonferenz entsandt.“

5.	 In § 2 Abs. 2 a werden die Worte „Direktor der Hauptabteilung Seelsorge-Personal“ ersetzt durch die Worte „Lei-
ter des Bereichs Pastorale Dienste“.

6.	 In § 2 Abs. 1 wird der Satz „Wiederwahl ist einmal möglich.“ gestrichen.

7.	 In § 2 5 wird ein lit c) eingefügt: 

	 „c) mit Tod“

8.	 In § 2 Abs. 6 werden die Worte „in der Hauptabteilung Seelsorge-Personal“ ersetzt durch die Worte „im Bereich 
Pastorale Dienste“

9.	 In § 3 Abs. 4 werden die Worte „mindestens 14 Tage“ ersetzt durch die Worte „mindestens 7 Tage“.

10.	 In § 3 Abs. 5 wird das Wort „Ladung“ ersetzt durch das Wort „Einladung“.

11.	 § 4 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

	 „Die Wahl erfolgt durch Brief oder ein geeignetes elektronisches Medium. Sie ist geheim.“

12.	 In § 4 Abs. 12 wird vor dem Wort „Dienstalter“ das Wort „höhere“ eingefügt.

II.	  Diese Änderungen treten zum 1. März 2026 in Kraft.

Köln, 18. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Konsolidierte Fassung der Satzung der Konferenz der Ständigen Diakone im Erzbistum Köln  
(Diakonenkonferenz)

vom 29. Juni 2022 in der Fassung vom 18. Februar 2026

§ 1 Aufgaben

1.	 Die Diakonenkonferenz pflegt einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch über Dienst und Leben der Ständigen Diako-
ne und sorgt sich um die Förderung des Ständigen Diakonates im Erzbistum Köln.

2. 	In allen Fragen des Ständigen Diakonates kann die Diakonenkonferenz Anregungen und Empfehlungen an den Erz-
bischof geben.

3. 	Besondere Aufmerksamkeit widmet die Diakonenkonferenz folgenden Anliegen und Themen:

a)	 Die Spiritualität der Ständigen Diakone, unter besonderer Berücksichtigung von deren Ehe und Familie;
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b)	 die Communio von Bischof, Priestern und Diakonen, die Förderung der mitbrüderlich-diakonalen Gemeinschaft 
und der Gemeinsamkeit aller pastoralen Dienste;

c)	 die Situation der Diakone im Hauptberuf bzw. mit Zivilberuf sowie der Diakone im Ruhestand;

d)	 Schwerpunkte der Seelsorge des Ständigen Diakons;

e)	 Anregungen für die Fort- und Weiterbildung der Ständigen Diakone.

f )	 Vorbereitung des Diakonentages;

g)	 Kommunikation nach jeder Diakonenkonferenz in die Reihen der Ständigen Diakone;

h)	 Stellungnahme zu dienstrechtlichen und sozialen Angelegenheiten der Ständigen Diakone;

i)	 Eingabe von Vorschlägen für die Entsendung von Vertretern der Ständigen Diakone in Diözesangremien.

4.	 Die Diakonenkonferenz wählt aus ihrer Mitte den Diözesansprecher der Ständigen Diakone und seinen Stellvertreter. 

5.	 Die Diakonenkonferenz entsendet zwei ständige Diakone in den Diözesanpastoralrat.

6.	 Wenn der Erzbischof zur Konferenz der leitenden Pfarrer einen Diakon als Gast laden möchte, wird dieser von der 
Diakonenkonferenz entsandt.

§ 2 Zusammensetzung

1.	 Die Diakonenkonferenz besteht aus geborenen, gewählten und gegebenenfalls aus berufenen Mitgliedern. Die Amts-
zeit beträgt fünf Jahre. 

2.	 Als geborene Mitglieder gehören der Diakonenkonferenz an:

a)	 der Bischofsvikar für die Ausbildung der Ständigen Diakone;

b)	 der Leiter des Bereichs Pastorale Dienste als Vorsitzender;

c)	 der Direktor des Erzbischöflichen Diakoneninstituts.

3.	 Als gewählte Mitglieder gemäß § 4 dieser Satzung gehören der Diakonenkonferenz an:

a) vier Diakone im Hauptberuf;

b) vier Diakone mit Zivilberuf;

c) zwei Diakone im Hauptberuf, die sich im Ruhestand befinden (im Weiteren: Diakone im Ruhestand).

4.	 Der Erzbischof kann bis zu vier weitere Ständige Diakone in die Diakonenkonferenz berufen.

5.	 Die Mitgliedschaft in der Diakonenkonferenz erlischt:

a) mit dem Rücktritt des Mitgliedes (der Rücktritt ist dem Vorsitzenden schriftlich mitzuteilen);

b) mit dem Ausscheiden aus dem Dienst des Erzbistums;

c) mit Tod.

6.	 Der im Bereich Pastorale Dienste für die Ständigen Diakone zuständige Personalreferent nimmt als ständiger Gast an 
der Diakonenkonferenz teil.

7.	 Zu den einzelnen Sitzungen oder zu einzelnen Tagesordnungspunkten kann der Vorsitzende Sachverständige mit be-
ratender Stimme hinzuziehen.

§ 3 Arbeitsweise

1.	 Die Diakonenkonferenz tagt mindestens zweimal im Jahr. Der Vorsitzende beruft die Diakonenkonferenz ein und 
steht ihr vor. Der Diözesansprecher bereitet sie vor und moderiert sie.

2.	 Die Tagesordnung setzt der Vorsitzende nach Rücksprache mit dem Diözesansprecher fest.

3.	 Die Mitglieder der Diakonenkonferenz können dem Vorsitzenden Tagesordnungspunkte vorschlagen.
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4.	 Die Einladung ist vom Vorsitzenden unter Beifügung der Tagesordnung mindestens 7 Tage vor dem Sitzungstermin 
zuzustellen.

5.	 Die Diakonenkonferenz ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einladung wenigstens die Hälfte der Mit-
glieder an der Sitzung teilnehmen. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der teilnehmenden Mitglieder gefasst.

6.	 Über jede Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen.

7.	 Der Erzbischof wird durch den Vorsitzenden über die Sitzungen informiert.

§ 4 Wahl

1.	 Das aktive und passive Wahlrecht zur Wahl gemäß § 2 Abs. 3 besitzen

a)	 Ständige Diakone, die im Erzbistum Köln inkardiniert sind;

b)	 Ständige Diakone aus anderen Bistümern, die durch den Erzbischof zu einem Dienst im Erzbistum Köln ernannt 
sind.

2.	 Die Wahl erfolgt durch Brief oder ein geeignetes elektronisches Medium. Sie ist geheim.

3.	 Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl sowie die Feststellung des

	 Wahlergebnisses und dessen Bekanntgabe obliegen einem Wahlausschuss. Dem Wahlausschuss gehören drei Ständi-
ge Diakone an, die vom Vorsitzenden nach Einholung ihres Einverständnisses ernannt werden. Die Mitglieder des 
Wahlausschusses können nicht für die Wahl zur Diakonenkonferenz kandidieren.

4.	 Die Wahl zur Diakonenkonferenz wird im Amtsblatt angekündigt. Gleichzeitig wird der Zeitplan für die Offenle-
gung des Wählerverzeichnisses und die Zusendung der Wahlunterlagen sowie für die Abgabe von Wahlvorschlägen 
und die Einsendung der Stimmzettel bekanntgegeben.

5. 	 Wahlausschuss erstellt ein Verzeichnis der Wahlberechtigten. Dieses

	 Wählerverzeichnis wird in den zwei Wochen vor Beginn der Zusendung der Wahlunterlagen beim Wahlausschuss 
im Erzbischöflichen Generalvikariat offengelegt und kann dort in den Dienststunden eingesehen werden. Während 
der Offenlegung kann beim Wahlausschuss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis eingelegt werden. Über den Ein-
spruch entscheidet der Wahlausschuss, der seine Entscheidung dem Beschwerdeführer mitteilt.

6. 	 Wahlberechtigte kann bis zu zehn Kandidaten zur Wahl vorschlagen, und zwar

a)	 vier Ständige Diakone im Hauptberuf;

b)	 vier Ständige Diakone mit Zivilberuf; 

c)	 zwei Ständige Diakone im Ruhestand.

7.	 Die Wahlvorschläge sind an den Wahlausschuss zu richten.

8.	 In die Kandidatenliste ist nur aufzunehmen, wer von wenigstens drei Wahlberechtigten vorgeschlagen wurde und 
gegenüber dem Wahlausschuss schriftlich sein Einverständnis mit der Kandidatur erklärt hat.

9.	 Die Kandidatenliste ist getrennt für Ständige Diakone im Hauptberuf, für Ständige Diakone mit Zivilberuf und für 
Ständige Diakone im Ruhestand aufzustellen.

10.	 Die Kandidatenliste wird im Amtsblatt veröffentlicht. Innerhalb einer Woche nach der Veröffentlichung kann beim 
Wahlausschuss Einspruch gegen die Kandidatenliste erhoben werden. Über den Einspruch entscheidet der Wahlaus-
schuss, der seine Entscheidung dem Beschwerdeführer mitteilt und gegebenenfalls eine Abänderung der Kandidaten-
liste im Amtsblatt bekanntgibt.

11.	 Jeder Wahlberechtigte erhält einen Stimmzettel mit der Wahlliste. Jeder Wahlberechtigte kann auf dem Stimmzettel

a)	 vier Kandidaten mit Hauptberuf;

b	  vier Kandidaten mit Zivilberuf;
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c)	 zwei Kandidaten im Ruhestand ankreuzen. Werden mehr Kandidaten angekreuzt, ist die Stimmabgabe ungültig.

12.	 Gewählt sind in jeder Gruppe die Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das höhere Dienstalter.

13.	 Das Wahlergebnis wird im Amtsblatt bekanntgegeben.

14.	 Einsprüche gegen die Durchführung der Wahl und die Feststellung des Wahlergebnisses können innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich unter Angaben von Gründen beim Wahlausschuss ein-
gelegt werden. Über den Einspruch entscheidet der Wahlausschuss.

15.	 Das Wahlergebnis wird mit der Bestätigung durch den Vorsitzenden  endgültig und im Amtsblatt veröffentlicht.

16.	 Scheidet ein gewähltes Mitglied aus der Diakonenkonferenz aus, tritt an seine Stelle für den Rest der Amtszeit der 
mit den meisten Stimmen folgende Kandidat aus der entsprechenden Gruppe.

§ 5 Inkraftreten

Diese Satzung tritt zum 1. August 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 25. Mai 2012 (Amtsblatt des Erz-
bistums Köln 2012, Nr. 102, S. 105 ff.) außer Kraft.

Nr. 73	 Kirchensteuerhebesatzbeschluss 2025 für das Erzbistum Köln

Gebietsteil Land Nordrhein-Westfalen

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Erzdiözese Köln hat in seiner Sitzung am 05.07.2025 folgenden Beschluss 
gefasst:

In dem in Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil des Erzbistums Köln werden im Steuerjahr 2026 Kirchensteuern als  
Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) und Kapitalertragssteuer in Höhe von 9 % erhoben.

In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommensteuergesetz oder der  
Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkommensteuergesetz wird der Hebesatz  
auf 7 v. H. der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung 
nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016  
(BStBl I S. 773) bzw. der Nachfolgeerlasse in der jeweils gültigen Fassung Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2026 weiter erhoben, falls zu dem genannten 
Termin neue Kirchensteuerhebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Köln, 7. Juli 2025

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt für das  
Steuerjahr 2026.

Düsseldorf, 16. Dezember 2025

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Waldtraud Hof
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Gebietsteil Land Rheinland-Pfalz

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Erzdiözese Köln hat in seiner Sitzung am 05.07.2025 folgenden Beschluss 
gefasst:

In dem im Lande Rheinland-Pfalz gelegenen Teil des Erzbistums Köln werden im Steuerjahr 2026 Kirchensteuern als  
Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) und Kapitalertragssteuer in Höhe von 9 % erhoben.

In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommensteuergesetz oder der  
Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkommensteuergesetz wird der Hebesatz  
auf 7 v. H. der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung 
nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016  
(BStBl I S. 773) bzw. der Nachfolgeerlasse in der jeweils gültigen Fassung Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2026 weiter erhoben, falls zu dem genannten 
Termin neue Kirchensteuerhebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Köln, 7. Juli 2025

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Der vorstehende Kirchensteuerhebesatzbeschluss 2026 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Land Rheinland-Pfalz) vom  
7. Juli 2025 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG vom 24. Februar 1971 (GVBl. S. 59) anerkannt.

Mainz, den 21. Juli 2025

Ministerium für Wissenschaft	 Ministerium der Finanzen
und Gesundheit	 Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz

Im Auftrag	 Im Auftrag
Pavel Zolotarev	 Dr. Phuong-Mai Pott

Nr. 74	 Mustergestellungsvertrag als Anlage zur Ordnung über die Gestellung  
von Ordensmitgliedern

Hiermit wird auf die einheitliche Verwendung des Mustergestellungsvertrags des VDD zur Ordnung über die Gestellung 
von Ordensmitgliedern vom 5. Dezember 1994 (Kirchliches Amtsblatt 1995, Nr. 8, S. 10) hingewiesen. Die folgende 
Fassung ersetzt mit sofortiger Wirkung den der Ordnung vom 5. Dezember 1994 als Anlage beigefügten Mustergestel-
lungsvertrag (Kirchliches Amtsblatt 1995, Nr. 8, S. 12).

Köln, 18. Februar 2025

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln
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ORDENSGESTELLUNGSVERTRAG
ZWISCHEN

– nachfolgend „Gestellungsnehmer“ –
und

– nachfolgend „Gestellungsgeber“ (Ordensgemeinschaft) – 

wird folgende Vereinbarung auf der Grundlage der ordensrechtlichen Bestimmungen des Codex Iuris Canonici (CIC) 
und der „Ordnung über die Gestellung von Ordensmitgliedern“ des Erzbistums Köln in ihrer jeweiligen Fassung sowie 
der staatskirchenrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 140 Grundgesetz i.V.m. Art. 137 Abs. 3 Weimarer Reichs-
verfassung) getroffen:

§ 1

1) Der Gestellungsgeber stellt                                  1 Ordensmitglieder zur Verfügung. Die Ordensmitglieder haben die zur 
Erfüllung der vorgesehenen Aufgaben erforderliche Qualifikation. Einsatzort, Aufgabengebiet, Tätigkeitsumfang etc. ergeben 
sich aus der Anlage zu dieser Vereinbarung. Die Anlage ist Bestandteil dieses Vertrages und wird bei Veränderung fortgeschrie-
ben. Über die näheren Umstände der Tätigkeit stimmen sich Gestellungsnehmer und Gestellungsgeber erforderlichenfalls 
ab. Dem Gestellungsgeber obliegt die Sorge für den Unterhalt der Ordensmitglieder in gesunden, kranken und alten Tagen.

2) In persönlicher und ordensmäßiger Hinsicht bleiben die Ordensmitglieder ihren Ordensoberen unterstellt. Sie können 
daher von ihren Ordensoberen abberufen und durch andere Ordensmitglieder ersetzt werden. Die Abberufung oder Ver-
setzung seitens des Ordens wird rechtzeitig abgestimmt. Dabei sollten die Belange des ausgeübten Apostolates gebührend 
berücksichtigt werden. Es ist eine angemessene Frist einzuhalten; sie soll in der Regel mindestens drei Monate betragen.

3) Im Falle der Abberufung oder Versetzung eines Ordensmitgliedes wird sich der Gestellungsgeber um Ersatz bemühen.

§ 2

1) Die kirchenrechtlichen Bestimmungen jedweder Art bleiben von dieser Vereinbarung unberührt und sind von Gestel-
lungsnehmer und Gestellungsgeber zu beachten.

2) Der Gestellungsgeber verpflichtet die Ordensmitglieder, ihren Dienst unter Beachtung der in Betracht kommenden 
kirchlichen Vorschriften und Weisungen des Gestellungsnehmers nach kanonischem Recht zu verrichten. Dabei sind die 
sich für das Ordensmitglied aus der Zugehörigkeit zum Gestellungsgeber ergebenden Belange zu berücksichtigen. Im 
Übrigen bleiben die Ordensmitglieder in der Ausübung des Apostolates ihren Ordensoberen unterstellt.

§ 3

1) Für die Gestellung des Ordensmitgliedes (Gestellungsleistung) erhält der Gestellungsgeber ein Gestellungsgeld, das in zwölf 
Monatsraten jeweils am dritten Bankarbeitstag des Monats im Voraus auf das Konto IBAN:                                                               / 
BIC                                        der Ordensgemeinschaft zu entrichten ist. Änderungen der Kontoverbindung sind rechtzeitig 
mitzuteilen. Die Höhe des Gestellungsgeldes richtet sich nach den vom Ortsordinarius festgelegten und im Amtsblatt des 
Erzbistums Köln veröffentlichten Sätzen und ergibt sich aus der Anlage zu diesem Vertrag.

2) Im Rahmen der Gestellung sind die Ordensmitglieder in einer entsprechenden Haftpflichtversicherung durch den Ge-
stellungsnehmer zu versichern.

3) Sonderleistungen, insb. für Wohnung, Verpflegung und Heizung, werden – sofern dies in der Anlage zu diesem Vertrag 
vereinbart ist – dem Gestellungsgeber in Rechnung gestellt.

4) Beschäftigt der Gestellungsgeber im Hinblick auf den Einsatz eines Ordenspriesters eine Haushaltshilfe auf der Basis 
eines Arbeitsvertrages mit wenigstens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, erhält der Gestellungsgeber einen Zu-
schuss in Höhe von 50 v. H. der Arbeitgeberkosten. Beschäftigt der Gestellungsgeber im Hinblick auf den Einsatz eines 
Ordenspriesters eine Haushaltshilfe auf der Basis eines Gestellungsvertrages mit einem Tätigkeitsumfang von wenigstens 

1	 Hier ist der Name des Vertragspartners, dem die Ordensleute gestellt werden, einzutragen.
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50 v. H., gewährt der Gestellungsnehmer dem Gestellungsgeber einen Zuschuss von 50 v. H. des Gestellungsgeldes der 
Gestellungsgruppe III. 

§ 4

Der Gestellungsgeber stellt nach Möglichkeit bei Erkrankung eines gestellten Ordensmitglieds eine Vertretung. Dauert 
die Vertretung länger als vier Wochen, bedarf dies der Zustimmung des Gestellungsnehmers. Falls die Krankheit eines 
Ordensmitglieds länger als zwei Monate andauert und keine Vertretung gestellt werden kann, entfällt die Verpflichtung 
zur Zahlung des Gestellungsgeldes nach Ablauf dieses Zeitraums.

§ 5

Die Ordensmitglieder erhalten geregelte Zeiten zur Erholung, Gesundheitsvorsorge und Exerzitien sowie geistliche und 
berufliche Weiterbildung. Die hierzu notwendige Freistellung ist rechtzeitig zwischen Gestellungsgeber und Gestellungs-
nehmer zu vereinbaren.

§ 6

1) Diese Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann jeweils vom Gestellungsnehmer und Gestellungsgeber mit 
einer Frist von sechs Monaten zur Jahresmitte oder zum Jahresende gekündigt werden. Hierbei sind die dienstlichen, be-
sonders die seelsorgerischen sowie die ordensinternen Belange zu berücksichtigen.

2) Diese Vereinbarung tritt mit ihrem Abschluss an die Stelle des bisherigen Ordensgestellungsvertrages.

3) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung, insbesondere der Anlage, bedürfen der Schriftform.

§ 7

Diese Vereinbarung wird zweifach ausgefertigt. Gestellungsnehmer und Gestellungsgeber erhalten je ein Exemplar. Glei-
ches gilt bei Fortschreibung der Anlage.

§ 8

Diese Vereinbarung erlangt Wirksamkeit am ……

XXX,	 XXX,	

Siegel

		
	

Für den Gestellungsnehmer	 Für den Gestellungsgeber 
(gesetzlicher Vertreter)) 	 (Höherer Oberer / Höhere Oberin)

Anlage zum Gestellungsvertrag

für den Einsatz von Mitgliedern der (XY)-Ordensgemeinschaft in Einrichtungen des ….

Lfd.  
Nr.

Einsatz- 
ort

Aufgaben-
gebiet

Tätigkeits-
umfang

Gestellungs-
beginn

Persönliche 
Angaben

Höhe des 
Gestellungs-
geldes1 

Überweisung 
auf folgende 
Bankver
bindung

Versicherungen Sonder
regelungen

Der Träger der 
Einrichtung 
schließt für die 
tätig werdenden 
Ordensmitglieder  
eine Diensthaft-
pflichtversiche-
rung ab

Die Kosten für 
in Anspruch 
genommene 
Unterkunft und 
Verpflegung  
werden geson-
dert in Rech-
nung gestellt.

1	 In Euro/zusätzliche Angabe der Gestellungsgruppe
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Nr. 75	 Statut des Vermögensverwaltungsrates des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert

§ 1 Rechtsnatur, Vertretung und Vermögensverwaltung des 
Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert

(1) Das Erzbischöfliche Priesterseminar des Erzbistums Köln St. Albert ist nach kirchlichem Recht eine öffentlich juris-
tische Person in der Kirche und nach dem weltlichen Recht eine Anstalt des öffentlichen Rechts des Erzbistums Köln.

Das Vermögen des Priesterseminars soll der Sicherstellung der Priesterausbildung dienen.

(2) Das Priesterseminar wird nach außen durch den Regens vertreten (vgl. can. 238 § 2 CIC). Dem Regens obliegt die 
Verantwortung für die Verwaltung des Vermögens des Priesterseminars im Rahmen dieses Status und der Bestimmungen 
des universalen, partikularen und diözesanen Vermögensrechts. 

(3) Gemäß can. 239 § 1 CIC ist zur Verwaltung des Vermögens des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert ein Öko-
nom zu bestellen. Der Ökonom führt die Geschäfte der Vermögensverwaltung unter der Autorität des Regens und unter 
Aufsicht des Vermögensverwaltungsrates des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert nach Maßgabe des Rechts aus. 
Der Ökonom ist dem Regens gegenüber berichtspflichtig.

(4) Das Erzbischöfliche Priesterseminar St. Albert kann sich in der Erfüllung seiner Verwaltungstätigkeiten der Erzbi-
schöflichen Kurie bedienen.

§ 2 Seminarverwaltungsrat

Der Vermögensverwaltungsrat des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert wird Seminarverwaltungsrat genannt und 
ist nach can. 1280 i.V.m. can. 238 § 1 CIC das vorgesehene Aufsichtsorgan für die Vermögensverwaltung des Priester-
seminars St. Albert.

§ 3 Mitglieder des Seminarverwaltungsrats

(1) Der Seminarverwaltungsrat besteht aus fünf stimmberechtigten Mitgliedern. Davon sind zwei geborene und drei be-
rufene Mitglieder. Mindestens ein berufenes Mitglied soll Priester im Dienst des Erzbistums Köln sein.

(2) Geborene stimmberechtigte Mitglieder sind der Generalvikar des Erzbischofs von Köln und der Ökonom des 
Erzbistums Köln. Die weiteren stimmberechtigten Mitglieder werden durch den Erzbischof für die Dauer von fünf  
Jahren berufen. Diese sollen über besondere Sachkunde in wirtschaftlichen Fragen und/oder auch im weltlichen Recht 
verfügen.

(3) Die Abberufung erfolgt nach denselben Regeln wie die Bestellung. Eine Abberufung kann aus einem gerechten Grund 
erfolgen. Jedes berufene Mitglied ist berechtigt sein Amt ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von einem Monat 
niederzulegen.

Dies ist gegenüber dem Erzbischof in Schrift- oder Textform zu erklären. Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Mit-
glieds soll ein neues Mitglied für den Rest der Amtszeit bestellt werden.

(4) Folgende Personen können nicht als stimmberechtigtes Mitglied in den Seminarverwaltungsrat berufen werden:

–	 der Regens des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert 

–	 der Ökonom des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert 

–	 Mitglieder von Gremien, die Beispruchsrechte ausüben 

–	 Mitarbeitende des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert

–	 Personen, die durch Dekret oder Urteil der zuständigen kirchlichen Autorität ausgeschlossen oder in ihren Glied-
schaftsrechten eingeschränkt sind.

(5) Der Generalvikar führt als Vertreter des Erzbischofs den Vorsitz. Er kann durch einen stellvertretenden Generalvikar 
vertreten werden. Der Regens sowie der Ökonom des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert nehmen an den Sit-
zungen des Seminarverwaltungsrats mit beratender Stimme teil. Der Ökonom des Erzbistums Köln kann sich durch den 
stellvertretenden Ökonomen des Erzbistums Köln vertreten lassen, der Regens durch den Subregens. Weitere Personen 
können im Bedarfsfall beratend hinzugezogen werden.
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§ 4 Aufgaben

(1) Der Seminarverwaltungsrat nimmt die Aufsichtsfunktion ausschließlich über die vermögensrechtlichen Angelegen-
heiten des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert wahr.

(2) Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

–	 die Feststellung des Wirtschaftsplans, einschließlich des Stellenplans

–	 die Feststellung des Jahresabschlusses

–	 die Bestellung des Rechnungsprüfers

–	 die Entlastung des Ökonomen des Erzbischöflichen Priesterseminars

(3) Vor Vornahme folgender Rechtsgeschäfte ist die Zustimmung des Seminarverwaltungsrats einzuholen:

–	 Annahme von Stiftungen, Schenkungen und Vermächtnissen

–	 Erwerb, Veräußerung, Belastung und Aufgabe des Eigentums an Grundstücken, grundstückgleichen Rechten und 
sonstigen Rechten an Grundstücken und deren Änderung

–	 Errichtung, Erwerb, Übernahme oder Auflösung oder Übernahme einer Einrichtung, unabhängig ihrer Rechtsform

–	 Verträge über unbefristete Vermietungen und Verpachtungen

–	 Abgabe von Bürgschafts-, Patronats- oder Garantieerklärungen 

–	 Rechtsakte mit einem Gegenstandwert von mehr als 50.000 Euro

(4) Rechtsgeschäfte, die der Genehmigung durch den diözesanen Vermögensrat und das Konsultorenkollegium bedürfen, 
sind grundsätzlich vorab dem Seminarverwaltungsrat zur Zustimmung vorzulegen. Die Beispruchsrechte sind unbedingt 
zu beachten, vgl. Art. 19 und Art. 23 der Ordnung für die im Bereich der wirtschaftlichen Angelegenheiten der Erzdiözese 
Köln tätigen Organe vom 1. August 2025 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5 Arbeitsweise

(1) Die Mitglieder sind durch den Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung und Beifügung der Beratungsunterlagen 
spätestens eine Woche vor der Sitzung einzuladen. Die Einladung kann in Schrift- oder Textform erfolgen.

(2) Der Vorsitzende beruft den Seminarverwaltungsrat stets ein, wenn es zur ordnungsgemäßen Erledigung der Geschäfte 
erforderlich ist, mindestens jedoch einmal jährlich.

(3) Die Sitzungen können als Präsenzsitzungen oder virtuell oder hybrid abgehalten werden. Über das Sitzungsformat 
entscheidet der Vorsitzende.

(4) Über die Sitzung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. Die Beschlüsse und ihr Abstimmungsergebnis sind dabei zu 
protokollieren.

(5) Der Seminarverwaltungsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 6 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung

(1) Der Seminarverwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder an-
wesend ist. Darunter muss der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter sein.

(2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimme.

(3) In dringenden Angelegenheiten kann ein Umlaufverfahren durchgeführt werden.

Zur Rückäußerung sind mindestens drei Tage einzuräumen. Eine nicht fristgemäße Rückäußerung gilt als Ablehnung. 
Widerspricht ein stimmberechtigtes Mitglied der Durchführung eines Umlaufverfahrens, so ist eine Sitzung nach § 5 
dieser Satzung einzuberufen.

(4) Das Ergebnis eines im Umlaufverfahren gefassten Beschlusses ist den Mitgliedern zeitnah bekannt zu geben, zu pro-
tokollieren und in der nächsten Sitzung zu verkünden. 
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§ 7 Inkrafttreten

Das Statut des Vermögensverwaltungsrates des Erzbischöflichen Priesterseminars St. Albert tritt zum 01.03.2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Statut vom 15.07.1983 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 1983, Nr. 183, S. 157) außer Kraft.

Köln, 3. Februar 2025

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 76	 Änderung Ordnung für Zuschüsse an Priester des Erzbistums Köln zur Vergütung  
von Haushälterinnen und Hauswirtschaftskräften 

I)	 Die Ordnung für Zuschüsse an Priester des Erzbistums Köln zur Vergütung von Haushälterinnen und Hauswirt-
schaftskräften vom 12. November 2001 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2001, Nr. 261, S. 228), zuletzt geändert am  
19. März 2025 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2025 Nr. 59, S. 95) wird wie folgt geändert: 

Anlage 1 erhält folgende Fassung: 

Anlage 1 

Die zuschussfähige Vergütung beträgt: 

1.	 Für Haushälterinnen 

	 ab 01.01.2026      2.358,00 Euro brutto monatlich unter Anrechnung der Sachbezüge

	 Wird eine Weihnachtszuwendung gezahlt, ist sie zuschussfähig bis zum Betrag in  
Höhe von 154,00 Euro brutto. 

2.	 Für Hauswirtschaftskräfte 

	 ab 01.01.2026      13,90 Euro brutto je Stunde, wenn keine Sachbezüge gewährt werden. 

II)	Die Änderung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft. 

Köln, 22. Januar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 77	 Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK) –  
Änderung der „Gesamtregelung zur Befristung“

I.	 Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission (ZAK) hat in ihrer Sitzung am 13. November 2025 gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 3 lit. a) ZAK-Ordnung beschlossen: Die Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der ZAK vom  
22. Januar 2024 „Gesamtregelung zur Befristung“ (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2024, Nr. 74, S. 90 f.) wird wie 
folgt geändert: 

1.	 Nr. 1 wird um folgenden Satz 5 ergänzt: 

„Eine Vereinbarung, die die Beendigung des Dienstverhältnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze ohne  
Kündigung vorsieht (§ 41 Abs. 2 SGB VI), gilt nicht als Befristung im Sinne des Satzes 1.“

2.	 Nr. 2 Satz 2 wird wie folgt ergänzt:

2.1	 Nach den Worten „von 21 Monaten“ werden die Worte „und den unter d) genannten Fällen bis zur Dauer 
von 24 Monaten“ eingefügt.
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2.2	 Der Punkt am Ende des Buchstaben c) wird durch ein Semikolon ersetzt und der folgende Text angefügt:
„d) 	 sich der/die Beschäftigte mit fortdauerndem Förderungsbedarf, zu Beschäftigungsbeginn in einer öffent-

lich geförderten Beschäftigungsmaßnahme (z.B. nach SGB II, SGB III) befindet und im Rahmen von 
Maßnahmen der Beschäftigung und/oder Qualifizierung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes und/oder 
Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit eine fachliche und/oder sozialpädagogische Anleitung erhält oder 
für die Eingliederungsleistungen gewährt werden.“

II.	Die vorstehenden Änderungen treten am 1. März 2026 in Kraft.

Köln, 6. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 78	 Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des  
Deutschen Caritasverbandes – Bemessungssatz der Weihnachtszuwendung und  
Jahressonderzahlung

I)	 Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes hat auf ihrer Sitzung am  
9. Oktober 2025 folgenden Beschluss gefasst:

I.	 Änderung in Anmerkung 2 in den Anmerkungen zu Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR

1.	Die bisherige Anmerkung 2 wird wie folgt neu gefasst:
	 „Anmerkung 2:
	 Wegen der Festschreibung der Weihnachtszuwendung beträgt abweichend von Absatz d Satz 1 der Bemes-

sungssatz für die Weihnachtszuwendung 77,51 v.H..“
2.	Die bisherige (RK Ost) Anmerkung 2: der Anmerkungen zu Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR entfällt.

II.	 Änderung in § 16 den Anlagen 31 und 32 zu den AVR

	 Der bisherige Absatz 3 des § 16 der Anlagen 31 und 32 zu den AVR fällt weg. 

III.	 Änderung in § 15 der Anlage 33 zu den AVR

	 Der bisherige Absatz 3 des § 15 der Anlage 33 zu den AVR fällt weg. 

IV.	 Inkrafttreten 

	 Die Änderungen treten zum 1. Januar 2026 in Kraft. 

II)	Der vorstehende Beschluss wird für den Bereich des Erzbistums Köln entsprechend rückwirkend in Kraft gesetzt.

Köln, 6. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 79	 Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V.

I.)	 Die 25. Delegiertenversammlung des Deutschen Caritasverbandes hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

I.	 Änderungen in der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission 

1. 	 § 1 Abs. 3 AK-O

	 In § 1 Abs. 3 Satz 1 der AK-O wird „§ 9 Abs. 3“ durch „§ 8 Abs. 6“ ersetzt.
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2. 	 § 3 Abs. 1 AK-O

	 § 3 Abs. 1 der AK-O wird wie folgt neu gefasst:
„(1) 1Der Vorstand des Deutschen Caritasverbandes betraut ein Mitglied des Kuratoriums (vgl. § 16 Abs. 10 seiner 
Satzung) mit der Wahrnehmung der Aufgabe des Vorsitzes der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion. 2Das Mitglied des Kuratoriums führt in der Bundeskommission den Vorsitz und repräsentiert die Arbeitsrecht-
liche Kommission nach außen. 3Der / Die Vorsitzende wirkt auf eine sachgerechte Beratung und Beschlussfassung 
hin. 4Er / Sie hat das Recht zur Teilnahme an allen Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission. 5Das gilt auch für 
die gemeinsamen Sitzungen der Leitungsausschüsse (§ 7 Abs. 6). 6Ist das Mitglied des Kuratoriums an der Ausübung 
des Amtes verhindert und wird im Benehmen mit den Leitungsausschüssen der Mitarbeiterseite und der Dienst-
geberseite kein anderes Kuratoriumsmitglied mit der Aufgabe betraut, übernimmt das für Personal zuständige Vor-
standsmitglied den Vorsitz in der Bundeskommission für den Zeitraum der Verhinderung.“

3. 	 § 3 Abs. 4 AK-O

	 In § 3 Abs. 4 werden in den Sätzen 2 und 4 jeweils die Wörter „der/die Präsident(in)“ durch die Wörter „der Vor-
stand“ ersetzt. 

4. 	 § 23 Abs. 4 AK-O

	 In § 23 Abs. 4 Satz 2 der AK-O werden die Wörter „Finanz- und“ gestrichen. 

5. 	 § 24 AK-O

	 § 24 der AK-O erhält einen neuen Absatz 1, der wie folgt neu gefasst wird:
„(1) 1Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt die Änderung in § 3 Abs. 1 
der AK-Ordnung am 16. Oktober 2025 in Kraft.“

	 § 24 der AK-O erhält einen neuen Absatz 2: 
„(2) 1Diese Ordnung sowie ihre mitgeltenden Ordnungen und Regelungen können nur nach der Verfahrens-
regelung zu Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission nach § 10 Abs. 2 Ziffer 13 der Sat-
zung des Deutschen Caritasverbandes geändert werden. 2Die Verfahrensregelung ist Bestandteil dieser Ordnung;  
Satz 1 gilt entsprechend.“

II.	 Verfahrensregelung zu Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission nach § 10 Abs. 2  
Ziffer 13 der Satzung des Deutschen Caritasverbandes

„Verfahrensregelung zu Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission nach § 10 Abs. 2  
Ziffer 13 der Satzung des Deutschen Caritasverbandes

Grundsätze 

1.	 1Nach § 10 Abs. 2 Ziffer 13 der Satzung des Deutschen Caritasverbandes werden die Ordnung der Arbeits-
rechtlichen Kommission und deren Änderungen durch die Delegiertenversammlung beschlossen. 2Nach Artikel 
9 Abs. 1 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes kommen Rechtsnormen über den Inhalt der Arbeitsver-
hältnisse in den Einrichtungen und Diensten des Deutschen Caritasverbandes zustande durch Beschlüsse der 
Arbeitsrechtlichen Kommission, die mit Vertreterinnen und Vertretern der Dienstgeber und der Mitarbeiter 
paritätisch besetzt sind. 

2.	 Um das Verhandlungsgleichgewicht bei der Tarifgestaltung zu sichern, sollen bei Änderungen der Ordnung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission die Mitglieder der beiden Seiten der Arbeitsrechtlichen Kommission be-
teiligt werden. 

3.	 Beteiligte an diesem Verfahren über Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission sind damit 
die stimmberechtigten Mitglieder der Delegiertenversammlung, die Mitglieder beider Seiten der Arbeitsrecht-
lichen Kommission, der Vorstand des Deutschen Caritasverbandes sowie die/der Vorsitzende der Arbeitsrecht-
lichen Kommission.

Anträge 
4.	 1Alle Verfahrensbeteiligten nach Ziffer 3 können Anträge auf Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen 

Kommission stellen. 2Diese Anträge sollen die Themen oder Bestimmungen nennen, die geändert werden sollen 
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und eine Begründung enthalten. 3Sie können einen Formulierungsvorschlag beinhalten. 4Anträge sind an die 
Kommissionsgeschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission im Deutschen Caritasverband zu richten.

Errichten einer Arbeitsgruppe 

5.	 1Zur sachgerechten Bearbeitung der Anträge auf Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission wird eine Arbeitsgruppe errichtet, die bei Bedarf zusammenkommt. 2Der Bedarf entsteht, wenn 
Verfahrensbeteiligte Anträge gestellt haben. 3Die Arbeitsgruppe soll die Anträge in einer angemessenen Zeit, 
im Regelfall innerhalb von sechs Monaten, beraten und entscheiden, ob sie für diese Anträge eine Beschluss-
fassung durch die Delegiertenversammlung empfiehlt.

6.	 1Der Arbeitsgruppe gehören stimmberechtigte Mitglieder der Delegiertenversammlung sowie Mitglieder der 
Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission und Mitglieder der Dienstgeberseite der Arbeitsrecht-
lichen Kommission an. 2Jede dieser drei Gruppen entsendet sechs Personen stimmberechtigt in die Arbeits-
gruppe. 3Die Mitarbeiterseite und die Dienstgeberseite haben das Recht, jeweils ein Mandat an die Geschäfts-
führung ihrer jeweiligen Geschäftsstelle zu vergeben. 4Beratend nimmt an den Sitzungen der Arbeitsgruppe 
der / die Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen Kommission und das für Personal zuständige Vorstandsmitglied 
des Deutschen Caritasverbandes teil. 5Die Mitarbeiter- und die Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission können jeweils eine eigene Beratung nach § 10 AK-Ordnung hinzuziehen. 6Die Geschäftsführung 
der Arbeitsgruppe hat die Kommissionsgeschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission im Deutschen  
Caritasverband.

7.	 1Die Vertreterinnen und Vertreter der Delegiertenversammlung in der Arbeitsgruppe sollen die unterschied-
lichen Regionen, Verbände und Hilfebereiche angemessen repräsentieren. 2Die von der Delegiertenversamm-
lung bestimmten Vertreterinnen und Vertreter können nicht zugleich Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission sein. 

8.	 1Die Vertreterinnen und Vertreter der drei Gruppen der Arbeitsgruppe werden für einen Zeitraum von vier 
Jahren (Amtsperiode) bestimmt. 2Die Amtsperiode beginnt am 01. November 2018. 3Die Mitgliedschaft in 
der Arbeitsgruppe endet, sobald die Mitgliedschaft in der Delegiertenversammlung oder in der Arbeitsrecht-
lichen Kommission endet. 4Für die Geschäftsführung der jeweiligen Geschäftsstelle im Sinne von Ziffer 6 
Satz 3 endet die Mitgliedschaft in der Arbeitsgruppe, wenn das Mandat entzogen wird oder die Tätigkeit als 
Geschäftsführung in der Geschäftsstelle endet. 

Arbeitsweise der Arbeitsgruppe 

9.	 1Das vom Vorstand des Deutschen Caritasverbandes für den Vorsitz in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
beauftragte Mitglied des Kuratoriums führt in der Arbeitsgruppe den Vorsitz ohne Stimmrecht. 2Ist das Mit-
glied des Kuratoriums an der Ausübung des Vorsitzes verhindert und wird im Benehmen mit den jeweiligen 
Gruppen (Ziffer 6 Satz 1) kein anderes Kuratoriumsmitglied mit der Aufgabe betraut, übernimmt das für 
Personal zuständige Vorstandsmitglied den Vorsitz in der Arbeitsgruppe für den Zeitraum der Verhinderung.

10.	1Der/Die Vorsitzende wirkt auf eine sachgerechte Beratung und Beschlussfassung hin. 2Sie/Er lädt zu den 
Sitzungen der Arbeitsgruppe ein, legt die Tagesordnung fest und leitet die Sitzungen. 

11.	1Die Arbeitsgruppe berät über Anträge auf Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
mit dem Ziel, einen möglichst hohen Konsens unter allen Beteiligten herzustellen. 2Die Arbeitsgruppe kann 
deshalb Anträge modifizieren oder eigene Regelungen erarbeiten. 

12.	1Die Arbeitsgruppe kann Antragsteller zu einem Gespräch einladen, um den Austausch der Argumente und 
Überlegungen zu erleichtern. 2Sie kann Sachverständige hinzuziehen.

13.	1Beschlussempfehlungen der Arbeitsgruppe an die Delegiertenversammlung bedürfen der Zustimmung der 
Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter der Delegiertenversammlung, der Vertreterinnen und Vertreter der 
Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission und der Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeber-
seite der Arbeitsrechtlichen Kommission. 2Eine Beschlussempfehlung liegt vor, wenn mindestens zwölf Zu-
stimmungen vorliegen, wobei aus den Gruppen der Delegiertenversammlung, der Mitarbeiterseite sowie der 
Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission jeweils mindestens vier Mitglieder zustimmen müssen.

	 3Sind Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so ist die Über-
tragung des Stimmrechtes auf eine andere Vertreterin oder einen anderen Vertreter dieser Gruppe zulässig. 
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4Eine Vertreterin oder und Vertreter kann zusätzlich nicht mehr als ein übertragenes Stimmrecht ausüben. 
5Die Übertragung des Stimmrechtes ist dem/der Vorsitzenden in Textform nachzuweisen.

14.	Kommen keine Beschlussempfehlungen zustande, sind die Anträge abgelehnt. 

15.	1Die Arbeitsgruppe macht ihre Entscheidungen transparent. 2Empfehlungen zur Beschlussfassung von An-
trägen auf Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission durch die Delegiertenversamm-
lung werden den Mitgliedern der Delegiertenversammlung mit Erläuterungen zugeleitet. 3Antragssteller von  
Anträgen, zu denen keine Beschlussempfehlungen erfolgt sind, erhalten eine begründete Stellungnahme der 
Arbeitsgruppe. 4Alle Verfahrensbeteiligten werden über Anträge auf Änderungen der Ordnung der Arbeits-
rechtlichen Kommission die dazu ergangenen Entscheidungen der Arbeitsgruppe informiert. 

Beschlüsse der Delegiertenversammlung 

16.	Die Delegiertenversammlung stimmt bei Änderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission nur 
über die von der Arbeitsgruppe abgegebenen Beschlussempfehlungen ab. 

17.	1Die Delegiertenversammlung kann den Beschlussempfehlungen der Arbeitsgruppe nur unverändert zustim-
men. 2Sie beschließt keine von den Beschlussempfehlungen der Arbeitsgruppe abweichenden Änderungen der 
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission.

18.	1Wird den Beschlussempfehlungen der Arbeitsgruppe in der Delegiertenversammlung zugestimmt, ändert 
dies die Ordnung. 2Werden die Beschlussempfehlungen in der Delegiertenversammlung abgelehnt, bleibt es 
bei der bisherigen Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission.

19.	Die Arbeitsgruppe kann die von der Delegiertenversammlung abgelehnten Beschlussempfehlungen erneut 
beraten mit dem Ziel, durch eine modifizierte Beschlussempfehlung eine Zustimmung in der Delegierten
versammlung zu erreichen.

Schluss 
20.	1Diese Verfahrensregelung, zuletzt geändert am 16. Oktober 2025, wurde von der Delegiertenversammlung 

am 18. Oktober 2018 mit Mehrheit ihrer Mitglieder beschlossen. 2Sie kann von der Delegiertenversammlung 
mit Mehrheit ihrer Mitglieder wieder aufgehoben werden.“ 

III.	Inkrafttreten

Die vorstehende Änderung unter I.) I. Nr. 2 tritt mit Wirkung vom 16. Oktober 2025 in Kraft. Die übrigen vor-
stehenden Änderungen treten mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft. 

II.)	Inkraftsetzung

	 Der vorstehende Beschluss wird für den Bereich des Erzbistums Köln entsprechend rückwirkend in Kraft gesetzt.

Köln, 6. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 80	 Beschlüsse der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrechtlichen  
Kommission des Deutschen Caritasverbandes – AVR 2027

I)	 Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes hat 
in ihrer Sitzung am 7. November 2025 folgenden Beschluss gefasst:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte / Festsetzung der Vergütung, Arbeitszeit und des Erholungs-
urlaubs

	 Für den Bereich der Regionalkommission NRW werden die mittleren Werte, die im Beschluss der Bundeskommis-
sion der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 9. Oktober 2025 zur „AVR in der Fassung ab dem 1. Januar 2027 
(AVR (2027))“ enthalten sind, in derselben Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue Werte festgesetzt.
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II.	Inkrafttreten

	 Dieser Beschluss tritt zum 07. November 2025 in Kraft.

II)	Der vorstehende Beschluss wird für den Bereich des Erzbistums Köln entsprechend rückwirkend in Kraft gesetzt.

Köln, 6. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 81	 Beschlüsse der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrechtlichen  
Kommission des Deutschen Caritasverbandes – Tarifrunde Ärzte 2024 – 2026

Tarifrunde Ärzte 2024 – 2026

I)	 Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes hat 
in ihrer Sitzung am 7. November 2025 folgenden Beschluss gefasst:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Festsetzung der Vergütung

	 Für den Bereich der Regionalkommission NRW werden die mittleren Werte, die in A. I. bis III. des Beschlusses 
der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 5. Juni 2025 zur „Tarifrunde Ärzte 2024 bis 
2026“ enthalten sind, in derselben Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue Werte festgesetzt. 

II.	 Abweichende Erhöhung Entgelttabelle Anhang A Anlage 30 zu den AVR

	 Abweichend von I. werden für den Bereich der Regionalkommission NRW die mittleren Werte der Entgelttabelle 
Anhang A Anlage 30 zu den AVR, die in A. I. Nr. 6 des Beschlusses der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vom 05. Juni 2025 zur „Tarifrunde Ärzte 2024 bis 2026“ enthalten in derselben Höhe zu folgenden 
Zeitpunkten festgesetzt:

–	 1. Erhöhungsschritt um 4,0 % ab 1. November 2025

–	 2. Erhöhungsschritt um 2,0 % ab 1. Dezember 2025

–	 3. Erhöhungsschritt um 2,0 % ab 1. März 2026

III.	 Zahlung einer Einmalzahlung

	 Zur Umsetzung des Beschlusses der Bundeskommission am 5. Juni 2025 „Tarifrunde Ärzte 2024 bis 2026“ unter 
A. V. wird folgender neuer § 13d in die Anlage 30 AVR eingefügt:

	 „§ 13d (RK NRW): Einmalzahlung

	 (1) Ärztinnen und Ärzte, die am 1. November 2025 im Dienstverhältnis stehen und einen Anspruch auf Dienst-
bezüge im November 2025 haben, erhalten eine Einmalzahlung.

	 (2) Die Einmalzahlung beträgt

•	 in der Entgeltgruppe I 	 1.300 Euro,

•	 in der Entgeltgruppe II	 1.700 Euro,

•	 in der Entgeltgruppe III	 1.900 Euro,

•	 in der Entgeltgruppe IV	 2.150 Euro.

	 (3) 1Anspruch auf Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus An-
lass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Abs. a und b der Anlage 1, in § 2 der Anlage 14 und in § 17 der Anlagen 
30 sowie der Anspruch auf Krankengeldzuschuss aus Abschnitt XII Abs. c Satz 1 der Anlage 1, auch wenn dieser 
wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherers nicht gezahlt wird. 2Einem Anspruch auf Dienstbezüge 
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gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen und 
Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG oder § 24i SGB sowie Leistungen nach § 1 BEEG. 

	 (4) Die Einmalzahlung wird mit dem Entgelt Januar 2026 ausgezahlt.
	 (5) § 13a findet im Übrigen Anwendung.“

IV.	 Inkrafttreten

	 Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2025 in Kraft.

II)	Der vorstehende Beschluss wird für den Bereich des Erzbistums Köln entsprechend rückwirkend in Kraft gesetzt.

Köln, 6. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 82	 Beschlüsse der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrechtlichen  
Kommission des Deutschen Caritasverbandes – Tarifrunde 2025 –  
Erhöhung Ausbildungsvergütung in RK NRW

Tarifrunde 2025 – Erhöhung Ausbildungsvergütung in RK NRW

I)	 Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes hat 
in ihrer Sitzung am 7. November 2025 folgenden Beschluss gefasst:

I.	 Erhöhung der Ausbildungsvergütung im Abschnitt K des Teils II der Anlage 7 AVR

	 Die Werte der Ausbildungsvergütung im Abschnitt K des Teils II der Anlage 7 AVR werden 

•	 ab dem 1. Juli 2025 um 75,00 Euro monatlich erhöht und

•	 ab dem 1. Februar 2026 um weitere 75,00 Euro monatlich erhöht.

II.	Inkrafttreten

	 Dieser Beschluss tritt zum 7. November 2025 in Kraft.

II)	Der vorstehende Beschluss wird für den Bereich des Erzbistums Köln entsprechend rückwirkend in Kraft gesetzt.

Köln, 6. Februar 2026

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Bekanntmachungen des Generalvikars

Nr. 83	 Hinweise zur Durchführung der Palmsonntagskollekte 2026 

Köln, 15. Februar 2026

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im Heiligen Land zugute; sie steht im Jahr 2026 unter dem Motto 
„Hoffnung säen“. Die andauernde Gewalt im Nahen Osten fordert nicht nur zahllose Menschenleben. Sie reißt auch die 
ohnehin tiefen gesellschaftlichen Gräben immer weiter auf. Inmitten dieser Resignation und Polarisierung gibt es Juden, 
Christen und Muslime, die an der Vision eines friedlichen Miteinanders festhalten.
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Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, dem 29. März 2026, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
statt. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes der Franziskaner unterstützen 
durch die Kollekte Projekte von Christinnen und Christen im Nahen Osten. Sie tragen dazu bei, dass die Hoffnung auf 
Frieden und eine bessere Zukunft aufrechterhalten wird.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug von den Gemeinden an die Bis-
tumskassen überwiesen werden, die die Kollekten dann wiederum an den Deutschen Verein vom Heiligen Lande weiter-
leiten (Ausnahme: die [Erz-]Diözesen der Freisinger Bischofskonferenz überweisen die Kollekten an das Erzbischöfliche 
Ordinariat München). Diesem obliegt die Aufteilung der Gelder gemäß dem bekannten Schlüssel zwischen dem Deut-
schen Verein vom Heiligen Lande und dem Kommissariat des Heiligen Landes der Franziskaner in Deutschland. Eine 
pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, beispielsweise für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Der Deutsche 
Verein vom Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes sind den Spendern gegenüber rechenschaftspflich-
tig. Bitte teilen Sie das Ergebnis der Kollekte, verbunden mit einem herzlichen Dank, der Gemeinde mit.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.palmsonntagskollekte.de. 

Hier können ab sofort alle Unterlagen heruntergeladen werden. Etwa zwei Wochen vor Palmsonntag werden weitere 
Materialien zur Palmsonntagskollekte an alle deutschen katholischen Pfarreien versandt. Bei weiteren Fragen zur Palm-
sonntagskollekte wenden Sie sich bitte an:

Deutscher Verein vom Heiligen Lande, Herrn Christoph Tenberken, Tel. 0221 / 99 50 65 51, E-Mail: palmsonntagskollekte@
dvhl.de, Internet: www.dvhl.de

Nr. 84	 Verordnung zur Änderung der Durchführungsverordnung zum Gesetz  
über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO-Änderungsverordnung) 

Köln, 13. Februar 2026

Artikel 1  
Änderung der Durchführungsverordnung zum  

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO)

Die Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) in der Fassung des  
Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 19. November 2018 (Amtsblatt des 
Erzbistums Köln 2019, Nr. 43, S. 40) wird aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 24. November 2025 wie folgt geändert:

1.	 1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt neu gefasst:

„Inhaltsübersicht

Kapitel 1

Verarbeitungstätigkeiten

§ 1	 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Kapitel 2

Datengeheimnis

§ 2 	 Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Schulung
§ 3 	 Inhalt der Verpflichtungserklärung

https://www.dvhl.de/mitmachen/palmsonntagskollekte/
mailto:palmsonntagskollekte%40dvhl.de?subject=
mailto:palmsonntagskollekte%40dvhl.de?subject=
https://www.dvhl.de/
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Kapitel 3

Technische und organisatorische Maßnahmen

Abschnitt 1

Grundsätze und Maßnahmen

§ 4 	 Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit)
§ 5 	 Grundsätze der Verarbeitung
§ 6 	 Technische und organisatorische Maßnahmen
§ 7 	 Überprüfung
§ 8 	 Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren

Abschnitt 2

Schutzbedarf und Risikoanalyse

§ 9	 Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau
§ 10 	 Risikoanalyse
§ 11 	 Datenschutzklasse I und Schutzniveau I
§ 12 	 Datenschutzklasse II und Schutzniveau II
§ 13 	 Datenschutzklasse III und Schutzniveau III
§ 14 	 Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem Seelsorgegeheimnis unterliegen

Kapitel 4

Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden

§ 15 	 Maßnahmen des Verantwortlichen
§ 16 	 Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung
§ 17 	 Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden

Kapitel 5

Besondere Gefahrenlagen

§ 18 	 Nutzung von Cloud-Diensten 
§ 19 	 Autorisierte Programme
§ 20 	 Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken
§ 21 	 Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken
§ 22 	 Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung
§ 23 	 Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, Abgabe von IT-Systemen zur weiteren Nutzung
§ 24 	 Passwortlisten der Systemverwaltung
§ 25 	 Übermittlung personenbezogener Daten per Fax
§ 26 	 Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten
§ 27 	 Kopier-/Scangeräte

Kapitel 6

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 28 	 Inkrafttreten“
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2.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder der“ und nach dem Wort „solcher“ die Wörter  
„oder eine solche“ angefügt. 

b)	 Der bisherige Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen. 
c)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.
d)	 Der bisherige Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen.
e)	 Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3. 
f )	 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Überprüfung sowie die Aktualisierung sind in geeigneter Weise zu dokumentieren.“

3.	 § 2 wird wie folgt geändert: 

a)	 In der Überschrift werden nach dem Wort „Datengeheimnis“ ein Komma sowie das Wort „Schulung“ angefügt.
b)	 In Absatz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt neu gefasst: „(Mitarbeitende im Sinne dieser Durchführungs

verordnung, im Folgenden: Mitarbeitende)“.
c)	 In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ ersetzt. 
d)	 In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Mitarbeitern“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ ersetzt.
e)	 In Absatz 3 wird das Wort „Mitarbeiter“ ersetzt durch das Wort „Mitarbeitenden“.
f )	 In Absatz 4 werden die Wörter „der Mitarbeiter“ durch die Wörter „der Mitarbeitenden“ und die Wörter  

„den Mitarbeiter“ durch die Wörter „den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende“ ersetzt. 
g)	 In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ ersetzt.
h)	 In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „des jeweiligen Mitarbeiters“ durch die Wörter „des oder der jeweiligen 

Mitarbeitenden“ ersetzt. 
i)	 In Absatz 5 Satz 3 werden nach dem Wort „Dieser“ die Wörter „oder diese“ angefügt. 
j)	 In Absatz 6 werden nach dem Wort „Datengeheimnis“ die Wörter „gemäß § 5 KDG“ angefügt. 
k)	 Es wird folgender Absatz 7 angefügt:
„Die Mitarbeitenden sind regelmäßig zu schulen.“

4.	 § 3 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 erster Halbsatz wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“ ersetzt.
b)	 In Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“ ersetzt.
c)	 In Absatz 1 Buchstabe b) werden das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder die Mitarbeitende“ ersetzt  

und nach dem Wort „seiner“ die Wörter „oder ihrer“ angefügt. 
d)	 In Absatz 1 Buchstabe c) wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“ ersetzt.
e)	 In Absatz 1 Buchstabe d) werden das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder die Mitarbeitende“ ersetzt  

und nach dem Wort „seiner“ die Wörter „oder ihrer“ angefügt.
f )	 In Absatz 2 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“ ersetzt. 
g)	 Der bisherige Absatz 3 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.  

5.	 § 4 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 4

Begriffsbestimmungen 
(IT-Systeme, Lesbarkeit)

(1) IT-Systeme im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind sämtliche technischen Einrichtungen, mittels derer 
personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden.
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(2) IT-Systeme sind insbesondere

a)	 hardwarebasierte IT-Komponenten (elektronische Geräte wie Server, Arbeitsplatzrechner, mobile Endgeräte, ein-
gebettete Systeme (z.B. IoT) oder vergleichbare technische Komponenten, die einzeln oder im Verbund betrieben 
werden können),

b)	 Softwarelösungen (lokal installierte oder netzwerkgestützte Programme und Anwendungen einschließlich betriebs-
systemnaher Software und Anwendungssoftware, die unmittelbar oder mittelbar an der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten beteiligt sind),

c)	 cloudbasierte Systeme und Dienste (Bereitstellungsformen wie Software as a Service (SaaS), Platform as a Service 
(PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS), die über netzwerkbasierte Umgebungen (insbesondere Internet oder 
Intranet) zugänglich sind und zur Datenverarbeitung eingesetzt werden).

(3) Unter Lesbarkeit im Sinne dieser Durchführungsverordnung ist die Möglichkeit zur vollständigen oder teilweisen 
Wiedergabe des Informationsgehalts von personenbezogenen Daten zu verstehen.“

6.	 § 6 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Buchstabe b) wird der Klammerzusatz wie folgt neu gefasst:

	 „(z. B. durch Verschlüsselung mit geeigneten Verschlüsselungsverfahren; das Verschlüsselungsverfahren ist dem  
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen)“.

b)	 In Absatz 2 werden nach dem Wort „Form“ die Wörter „unabhängig vom Ort der Verarbeitungstätigkeit“ angefügt. 

c)	 In Absatz 2 Buchstabe a) werden nach dem Wort „IT-Systemen“ die Wörter „im Sinne des § 4 Absatz 2 Nr. 1“ an-
gefügt. 

d)	 Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 

	 „1Es ist zu verhindern, dass IT-Systeme und Benutzerzugänge von Unbefugten genutzt werden können (Zugangs-
kontrolle). 2Zum Schutz personenbezogener Daten und zur Vermeidung von Identitätsdiebstahl sind geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen nach dem jeweiligen Stand der Technik zu ergreifen. 3Dies gilt ins-
besondere für Datenverarbeitungen außerhalb eines geschlossenen und gesicherten Netzwerks.“

e)	 In Absatz 2 Buchstabe i) wird nach dem Wort „erhobene“ das Wort „personenbezogene“ angefügt. 

f )	 Nach Absatz 2 Buchstabe j) wird folgender Buchstabe k) angefügt: 

	 „Bei der Auswahl von IT-Systemen, insbesondere von Softwarelösungen, ist dem Grundsatz der Datenminimie-
rung angemessen Rechnung zu tragen.“

g)	 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

	 „Absatz 2 gilt entsprechend für die Verarbeitung personenbezogener Daten in nicht automatisierter Form.“

7.	 § 7 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

	 „1Insbesondere die Vorlage eines anerkannten Zertifikats gemäß § 26 Absatz 4 KDG durch den Verantwortlichen, 
welches sich an Veröffentlichungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) orientiert, ist als 
Nachweis zulässig. 2Abweichend von Satz 1 kann auch eine Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, die einen 
vergleichbaren Schutzstandard gewährleisten (insbesondere ISO/IEC 27001).“

8.	 § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

	 Das Wort „Vorschrift“ wird durch das Wort „Durchführungsverordnung“ ersetzt.

9.	 § 9 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 9

Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau

	 (1) Unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten und des Ausmaßes der mög-
lichen Gefährdung personenbezogener Daten hat eine Einordnung in eine der in §§ 11 bis 13 genannten drei Daten-
schutzklassen zu erfolgen. 
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	 (2) Bei der Einordnung personenbezogener Daten in eine Datenschutzklasse sind auch der Zusammenhang mit 
anderen gespeicherten Daten, der Zweck ihrer Verarbeitung und das anzunehmende Interesse an einer missbräuch-
lichen Verwendung der Daten zu berücksichtigen.

	 (3) 1Die Einordnung erfolgt durch den Verantwortlichen; sie soll in der Regel bei Erstellung des Verzeichnisses von 
Verarbeitungstätigkeiten vorgenommen werden. 2Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte soll angehört 
werden.

	 (4) 1In begründeten Einzelfällen kann der Verantwortliche eine abweichende Einordnung vornehmen. 2Die Gründe 
sind zu dokumentieren. 3Erfolgt eine Einordnung in eine niedrigere Datenschutzklasse, ist zuvor der oder die betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte anzuhören.

	 (5) Erfolgt keine Einordnung, gilt automatisch die Datenschutzklasse III, sofern nicht die Voraussetzungen des § 14 
vorliegen.

	 (6) Die Einordnung in eine der nachfolgend genannten Datenschutzklassen erfordert die Einhaltung des dieser 
Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus und die Einhaltung der dort beschriebenen Mindestmaßnahmen.

	 (7) Erfolgt die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter, ist der Verantwortliche verpflichtet, sich in geeigneter 
Weise, insbesondere durch persönliche Überprüfung oder Vorlage von Nachweisen, von dem Bestehen des der jewei-
ligen Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus zu überzeugen.“

10.	 § 10 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 10

Risikoanalyse

	 (1) Die den individuellen Gegebenheiten entspringenden Risiken sind vom Verantwortlichen anhand einer Risiko-
analyse festzustellen. 

	 (2) 1Für eine Analyse der möglichen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, die mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten verbunden sind, sind objektive Kriterien zu entwickeln und anzuwenden. 2Hierzu 
zählen insbesondere die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere eines Schadens für die betroffene Person. 3Zu 
berücksichtigen sind auch Risiken, die durch – auch unbeabsichtigte oder unrechtmäßige – Vernichtung, durch Ver-
lust, Veränderung, unbefugte Offenlegung von oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten entstehen.

	 (3) Die identifizierten Risiken sind durch entsprechende Maßnahmen im Einklang mit § 6 zu behandeln.“

11.	 § 11 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:
	 „1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten 
	 benutzerdefinierten Passwortes oder unter Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand der Technik und 

dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden Authentifizierungsverfahrens zulässig. 2In sicherheitskritischen 
Bereichen oder bei Zugriffen außerhalb gesicherter Netze ist insbesondere der Einsatz von Mehr-Faktor-Authen-
tifizierungsverfahren (z.B. Kombination aus Passwort und Einmalcode, Hardware-Token oder biometrischen Ver-
fahren) vorzusehen.“

b)	 Absatz 2 Buchstabe c) wird wie folgt neu gefasst:
	 „Sicherungskopien von Daten sind nach aktuellem Stand der Technik mit geeigneten Maßnahmen vor unbefug-

tem Zugriff zu schützen.“

12.	 § 12 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 2 Buchstabe a) wird wie folgt neu gefasst:
	 „1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten 
	 benutzerdefinierten Passwortes zulässig, das ausreichend komplex gewählt werden muss und dessen Erneuerung 

nach dem jeweiligen Sicherheitsbedarf erfolgt. 2Alternativ ist die Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand 
der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden Authentifizierungsverfahrens zulässig.“

b)	 In Absatz 2 Buchstabe b) wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt:
	 „Zu diesem Zweck sind geeignete technische Maßnahmen wie beispielsweise ein Boot-Schutz umzusetzen.“
c)	 In Absatz 2 Buchstabe d) Satz 2 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder der“ angefügt. 



165Amtsblatt des Erzbistums Köln
Stück 3 · 1. März 2026

13.	 § 14 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 
	 „Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder 
	 dem Seelsorgegeheimnis unterliegen“
b)	 In Absatz 1 werden die Wörter „Beicht- oder Seelsorgegeheimnis“ ersetzt durch die Wörter „Beichtgeheimnis oder 

dem Seelsorgegeheimnis“. 
c)	 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:
	 „Erfolgt die Seelsorge außerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, sind geeignete, erforderlichenfalls über das 

Schutzniveau der Datenschutzklasse III hinausgehende, technische und organisatorische Maßnahmen nach dem 
aktuellen Stand der Technik zu treffen.“

14.	 Die Überschrift von Kapitel 4 wird wie folgt geändert: 

	 Das Wort „Mitarbeiters“ wird ersetzt durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“. 

15.	 § 15 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 3 werden die Wörter „seine Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „die Mitarbeitenden“.
b)	 In Absatz 4 wird der Klammerzusatz „(Datenschutzkonzept)“ ersatzlos gestrichen.
c)	 In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitende“ ersetzt. 
d)	 In Absatz 6 Satz 2 werden hinter dem Wort „Datenschutzbeauftragten“ die Wörter „oder die betriebliche Daten-

schutzbeauftragte“ angefügt.

16.	 § 17 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 
	 „Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden“
b)	 In Satz 1 werden die Wörter „jeder Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „jeder und jede Mitarbeitende“. 
c)	 In Satz 2 werden hinter dem Wort „ihm“ die Wörter „oder ihr“ angefügt. 

17.	 In Kapitel 5 wird folgender § 18 neu eingefügt:

„§ 18

Nutzung von Cloud-Diensten

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten mit einem Cloud-Dienst gilt ergänzend zu den Vorschriften der  
§§ 5 ff.:
(1)	Es sind primär bereits geprüfte und freigegebene Cloud-Dienste zu nutzen.
(2)	1Vor der Nutzung anderer Cloud-Dienste ist anhand nachfolgender Aspekte zu prüfen, ob die erforderlichen 
Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. 2Folgende Aspekte können ein erhöhtes Risiko darstellen:
a)	 ungeplante vorzeitige Vertragsbeendigung durch den Diensteanbieter,
b)	 unzureichend gesicherte administrative Zugänge,
c)	 mangelnde Portabilität von personenbezogenen Daten und IT-Systemen,
d)	 generelle Abhängigkeit vom Cloud-Diensteanbieter mangels Wechselmöglichkeit,
e)	 Gefährdung der Integrität von Informationen aufgrund herstellerspezifischer Datenformate,
f )	 gemeinsame Nutzung der Cloud-Infrastruktur durch mehrere Kunden,
g)	 Unkenntnis über den Speicherort der Informationen,
h)	 hohe Mobilität der Informationen sowie
i)	 unbefugter Zugriff auf Informationen beispielsweise durch Administrationspersonal des Cloud-Diensteanbieters 

oder Dritte.
(3)	Vor der Nutzung des Cloud-Dienstes ist in Abhängigkeit von der Risikoanalyse eine Exit-Strategie zu definieren 
(z. B. Datenlöschung, Datenübertragung).“
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18.	 Der bisherige § 18 wird § 19.

19.	 Der bisherige § 19 wird § 20.

20.	 Der bisherige § 20 wird § 21.

21.	 Der neue § 21 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b) wird das Wort „Mitarbeiters“ ersetzt durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“.

b)	 In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „betreffenden Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „oder der betreffenden 
Mitarbeitenden“. 

c)	 In Absatz 3 wird das Wort „Mitarbeitern“ ersetzt durch das Wort „Mitarbeitenden“.

d)	 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

	 „1Die Weiterleitung dienstlicher personenbezogener Daten auf private E-Mail-Konten ist unzulässig. 2Dies gilt 
auch für personalisierte E-Mail-Adressen. 3Ausnahmeregelungen können von dem Verantwortlichen getroffen 
werden, soweit das datenschutzrechtliche Schutzniveau, insbesondere nach dem KDG oder dieser Durchfüh-
rungsverordnung, nicht unterschritten wird.“

e)	 Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 neu angefügt:

	 „Der oder die Mitarbeitende hat sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte, insbesondere Familienmitglieder, kei-
nen Zugriff auf dienstliche personenbezogene Daten haben.“

22.	 Der bisherige § 21 wird § 22.

23.	 Im neuen § 22 wird Absatz 5 wie folgt neu gefasst:

	 „1Eine Fernwartung von IT-Systemen darf darüber hinaus nur erfolgen, wenn der Beginn aktiv seitens des Auftrag-
gebers eingeleitet wurde, über sichere Verbindungen erfolgt und die Fernwartung systemseitig protokolliert wird. 2Im 
Falle der Einbeziehung externer Dienstleister sind auch die datenschutzrechtlichen Anforderungen und Verantwort-
lichkeiten sowie technische Schutzmaßnahmen vertraglich zu regeln.“

24.	 Der bisherige § 22 wird § 23.

25.	 Der neue § 23 wird wie folgt geändert:

	 In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „IT-Systemen“ die Wörter „im Sinne des § 4 Absatz 2 Nr. 1 dieser Ver-
ordnung“ angefügt. 

26.	 Der bisherige § 23 wird § 24.

27.	 Der bisherige § 24 wird § 25.

28.	 Der neue § 25 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 25

Übermittlung personenbezogener Daten per Fax

	 1Die Übermittlung personenbezogener Daten per Fax ist grundsätzlich unzulässig. 2In spezifischen Bestimmungen 
können Ausnahmen, insbesondere Übergangsbestimmungen, vorgesehen werden; dabei sind die Vorschriften der  
§§ 5 ff. und die jeweils aktuellen Sicherheitsstandards zu beachten.“ 

29.	 Der bisherige § 25 wird § 26.

30.	 Im neuen § 26 wird in Absatz 1 nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 

	 „Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entspre-
chend angemessen auszuwählen.“

31.	 Der bisherige § 26 wird § 27.
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32.	 Der neue § 27 wird wie folgt geändert:

	 Das Wort „Mitarbeiter“ wird ersetzt durch das Wort „Mitarbeitende“. 

33.	 Der bisherige § 27 wird ersatzlos gestrichen.

34.	 § 28 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 28

Inkrafttreten

	 Diese Durchführungsverordnung tritt zum 01.03.2019 in Kraft.“

Artikel 2 

Inkrafttreten

Diese Änderungsverordnung tritt am 01.03.2026 in Kraft.

Nr. 85	 Nachrichtliche Bekanntmachung der „Gesamtregelung zur Befristung“  
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK)

Köln, 13. Februar 2026

Die „Gesamtregelung zur Befristung“ der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK) vom 22.01.2024 (Amtsblatt 
des Erzbistums Köln 2024, Nr. 74, S. 90 f.) lautet in der ab 1. März 2026 gültigen Fassung des Änderungsbeschlusses vom 
13.11.2025 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2026, Nr. 77, S. 153 f.) wie folgt:

„Gesamtregelung zur Befristung

1.	 1Die Befristung von Dienstverträgen zwischen derselben/demselben Beschäftigten und demselben Dienstgeber ist 
höchstens bis zur Dauer von insgesamt 6 Jahren oder innerhalb dieses Zeitraums bis zur Höchstzahl von 12 Verlän-
gerungen zulässig. 2Frühere Befristungszeiträume werden auf die Befristungshöchstdauer nach Satz 1 angerechnet, es 
sei denn, diese liegen bei Begründung des Dienstverhältnisses länger als 12 Jahre zurück. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für die Vereinbarung auflösend bedingter Dienstverträge. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Be-
fristung oder auflösende Bedingung sich aus der unmittelbaren Anwendung von arbeitsrechtlichen Regelungen der 
einzelnen Arbeitsrechtlichen Kommissionen ergibt. 5Eine Vereinbarung, die die Beendigung des Dienstverhältnisses 
mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze ohne Kündigung vorsieht (§ 41 Abs. 2 SGB VI), gilt nicht als Befristung im 
Sinne des Satzes 1.

2.	 1Die Vereinbarung eines befristeten Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist grundsätzlich unzu-
lässig. 2Abweichend von Satz 1 ist die kalendermäßige Befristung eines Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes i.S.d. § 14 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) für den unter Buchstabe a) genannten Fall bis zur 
Dauer von 12 Monaten, für die unter den Buchstaben b) und c) genannten Fälle bis zur Dauer von 21 Monaten und 
den unter d) genannten Fällen bis zur Dauer von 24 Monaten zulässig, wenn
a)	 der/die Beschäftigte erstmals in einem Dienstverhältnis bei dem Dienstgeber erprobt wird;
b)	 eine Einrichtung1 eine neue Aufgabe übernimmt oder ein neues Projekt durchführt, deren dauerhafte Fortführung 

oder dessen dauerhafter Fortbestand im Zeitpunkt der Begründung des Dienstverhältnisses ungewiss ist, und die 
befristete Einstellung der Deckung eines dadurch neu entstehenden Beschäftigungsbedarfs dient;

c)	 der/die Beschäftigte aus Drittmitteln vergütet wird, die nur für begrenzte Zeit zur Verfügung stehen oder deren 
dauerhafte Verfügbarkeit im Zeitpunkt der Begründung des Dienstverhältnisses ungewiss ist;

d)	 sich der/die Beschäftigte mit fortdauerndem Förderungsbedarf zu Beschäftigungsbeginn in einer öffentlich geförder-
ten Beschäftigungsmaßnahme (z.B. nach SGB II, SGB III) befindet und im Rahmen von Maßnahmen der Beschäf-

1	 Der Einrichtungsbegriff wird im Sinne der MAVO verwendet.
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tigung und/oder Qualifizierung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes und/oder Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit 
eine fachliche und/oder sozialpädagogische Anleitung erhält oder für die Eingliederungsleistungen gewährt werden.

	 3Bis zur Gesamtdauer nach Satz 2 ist in diesen Fällen auch die höchstens zweimalige Verlängerung eines kalendermäßig 
befristeten Dienstvertrages zulässig. 4Eine Befristung nach Satz 2 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Dienstgeber 
bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Dienstverhältnis bestanden hat.

3.	 Abweichend von Nr. 1 und 2 dürfen Dienstverhältnisse nach gesetzlich geregelten Sondertatbeständen i.S.d.  
§ 23 TzBfG, insbesondere nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung (ÄArbVG) 
und dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG), auch über die genannten Höchst-
grenzen hinaus befristet werden.

4.	 In Dienstvereinbarungen kann geregelt werden, bei welchen Tatbeständen bzw. Fallgestaltungen abweichend von Nr. 1 
eine über 6 Jahre hinausgehende Befristung von Dienstverhältnissen sowie abweichend von Nr. 2 Buchstaben b) und 
c) eine über 21 Monate hinausgehende Befristung möglich ist. 

5.	 Beschäftigte in einem befristeten Dienstverhältnis werden bei der Besetzung von Arbeitsplätzen bevorzugt berücksich-
tigt, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen gegeben sind.

6.	 Wurden Dienstverträge unter Missachtung der Nr. 1-5 oder dort in Bezug genommener Regelungen vereinbart, gelten 
die Dienstverhältnisse als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

7.	 1Die Regelung tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. 2Sie gilt für alle Dienstverträge, die ab 1. Juni 2024 befristet ab-
geschlossen werden. 3Sie ersetzt die ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der Zentral-KODA vom  
28. Oktober 2019 „Sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen“.

8.	 1Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen können bis 6 Monate nach Inkraftsetzung dieser Regelung entscheiden, ob sie 
anstelle der Regelung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission die bislang in eigener Zuständigkeit beschlosse-
nen Regelungen beibehalten oder unverändert wieder in Kraft setzen. 2Betreffen diese nur einen Teil der hier geregelten 
Rechtsfragen, gelten ergänzend die hier getroffenen Regelungen.“ 

Nr. 86	 Bekanntmachung über die Neubildung der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen und 
Aufruf zur Beteiligung der Gewerkschaften

Köln, 13. Februar 2026

Die Regional-KODA Nordrhein-Westfalen wird sich am 10. Dezember 2026 zu ihrer 11. Amtsperiode konstituieren. 

Die tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) haben gemäß §§ 5, 5a KODA-Ordnung Nordrhein-West-
falen in Verbindung mit der Regional-KODA-Entsendeordnung die Möglichkeit, eigene Vertreterinnen und Vertreter in 
die Mitarbeiterseite der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen für die neue Amtsperiode zu entsenden. Die Ordnungen 
sind nachlesbar auf der Internetseite der Kommission: https://regional-koda-nw.de.

Die Gewerkschaften werden aufgerufen, sich an der Entsendung zu beteiligen. Berechtigt zur Entsendung von Vertretern 
sind Gewerkschaften, die nach ihrer Satzung für Regelungsbereiche der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen örtlich 
und sachlich zuständig sind.

Gewerkschaften, die sich an der Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in die Regional-KODA Nordrhein-West-
falen beteiligen wollen, müssen dies gegenüber dem 

Vorsitzenden der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen
Herrn Erik Potthoff

Bischöfliches Generalvikariat Münster
Fachbereich Personalmanagement

Horsteberg 1, 48143 Münster
E-Mail: potthoff@bistum-muenster.de

bis zum 30. Juni 2026

https://regional-koda-nw.de
mailto:potthoff%40bistum-muenster.de?subject=
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schriftlich anzeigen. Die Anzeige kann nur bis zum Ablauf dieser Anzeigefrist abgegeben werden. Anzeigen, die nach die-
ser Frist eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden (Ausschlussfrist).

Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter, die von den Gewerkschaften entsandt werden, richtet sich grundsätzlich 
nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der Entsendung in den Gewerkschaften zusammengeschlosse-
nen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zuständigkeitsbereich der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen  
(Organisationsstärke). Ungeachtet der jeweiligen Organisationsstärke wird gewährleistet, dass mindestens zwei Sitze für 
die Gewerkschaften vorbehalten werden.

Münster, 30. Januar 2026

Erik Potthoff
Vorsitzender der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen

Nr. 87	 Mitwirkung der Dienstgeber im Sinne des § 1 KODA-O NW bei der Wahl  
der mitarbeiterseitigen Mitglieder der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen  
aus dem Erzbistum Köln

Köln, 13. Februar 2026

Weiterleitung von Unterlagen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Wahl der mitarbeiterseitigen Mitglieder der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen aus dem Erzbistum Köln findet 
gemäß Beschluss des Wahlvorstands am 05. Mai 2026 statt. 

Der Wahlvorstand hat alle Dienstgeber im Sinne des § 1 KODA-O NW angeschrieben und Unterlagen zur Weiterleitung 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übermittelt, um den wahlvorschlagsberechtigten Mitarbeitenden die Möglich-
keit, Wahlvorschläge zu machen, und wählbaren Mitarbeitenden die Möglichkeit zur Kandidatur zu eröffnen. 

Dienstgeber im o. g. Sinn, die dieses Schreiben bislang nicht erhalten haben, fordert der Wahlvorstand auf, das Schreiben 
unverzüglich unter  

Koda-wahlvorstand@erzbistum-koeln.de

anzufordern. Der Wahlvorstand wird das Schreiben dann erneut versenden. 

Regina Arndt
Vorsitzende Wahlvorstand 

Nr. 88	 Änderung in der Vermögensverwaltung der Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus,  
Alfter-Gielsdorf

Köln, 13. Februar 2026

Für die Kirchengemeinde wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2026 eine Vermögensverwaltung eingerichtet (Amtsblatt des 
Erzbistums Köln 2026, Nr. 31, S. 62). Die Stellvertreterin des Vermögensverwalters, Frau Prof. Dr. Charlotte Kreuter-
Kirchhof, wird mit Ablauf des 28. Februar 2026 von ihrem Amt entpflichtet. 

mailto:Koda-wahlvorstand%40erzbistum-koeln.de?subject=
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Personalia

Nr. 90	 Personalchronik

KLERIKER

Vom Herrn Erzbischof wurde ernannt am:
12.01.	 Herr Diakon Paul Kirschner, weiterhin bis zum 31. Dezember 2026, zum Diakon im Subsidiarsdienst an den 

Pfarreien St. Barbara in Bonn-Ippendorf, Heilig Geist in Bonn-Venusberg und St. Sebastian in Bonn-Poppelsdorf 
im Seelsorgebereich Bonn-Melbtal des Stadtdekanates Bonn.

Der Herr Erzbischof hat am:
21.08.	 den Verzicht von Msgr. Christoph Biskupek angenommen und ihn mit Ablauf des 31. August 2025 in den Ruhestand 

versetzt sowie mit Wirkung vom 1. September 2025 für die Dauer von zunächst drei Jahren zum Subsidiar an den 
Pfarreien St. Franziskus v. Assisi in Erkrath-Hochdahl, St. Chrysanthus und Daria in Haan, St. Jacobus in Hilden 
und St. Johannes der Täufer und Mariä Himmelfahrt in Erkrath im Kreisdekanat Kreis Mettmann ernannt.

01.12.	 den Verzicht von Msgr. Michael Haupt angenommen und ihn mit Ablauf des 31. Januar 2026 in den Ruhestand 
versetzt sowie mit Wirkung vom 1. Februar 2026 für die Dauer von zunächst drei Jahren zum Subsidiar an den 
Pfarreien St. Margareta (Basilika minor) in Düsseldorf und St. Franziskus Xaverius in Düsseldorf im Stadtdekanat 
Düsseldorf ernannt.

Aus dem Erzbistum Köln exkardiniert wurde am:
12.12.	 Herr Diakon Bernd Greiner mit Ablauf des 31. Januar 2026.

Es starb im Herrn am:
12.01.	 Diakon i.R. Herbert Haeger, 89 Jahre.
12.01.	 Pater Bruno Alois Kremsler SAC, 84 Jahre.
23.01.	 Pfr. i.R. Burkhard Hoffmann, 76 Jahre.
24.01.	 Pfr. i.R. Georg Stöber, 96 Jahre.

Nr. 89	 Einrichtung einer Vermögensverwaltung der Kath. Kirchengemeinde  
Zur Schmerzhaften Mutter, Hennef-Bödingen

Köln, 13. Februar 2026

FIn der Kirchengemeinde konnte die Wahl des Kirchenvorstandes am 8./9. November 2025 mangels ausreichender  
Anzahl von Kandidaten nicht durchgeführt werden. 

Um die ordnungsgemäße Verwaltung des Vermögens der Kirchengemeinde sicherzustellen, wird daher gem. § 25 Abs. 3 
des Kirchlichen Vermögensverwaltungsgesetzes für die Erzdiözese Köln (KVVG) vom 10. Oktober 2024 (Amtsblatt des 
Erzbistums Köln 2024, Nr. 184, S. 299 ff.) mit Wirkung ab dem 1. März 2026 der bisherige Vorsitzende des Kirchenvor-
standes, Herr Pfarrer Christoph Jansen zum Vermögensverwalter und Frau Eva Berges, Zur Mühle 7, 53773 Hennef zu 
seiner Stellvertreterin bestellt.

Gem. § 25 Abs. 2 S. 3 KVVG hat die Vermögensverwaltung die Rechte und Pflichten des Kirchenvorstandes. Dessen 
Amtszeit endete mit Ablauf des 28. Februar 2026.

Herausgegeben vom Erzbischöflichen Generalvikariat, Marzellenstr. 32, 50668 Köln 
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